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Gesebsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

XI.
(Ausgegeben am 72. Januar 1891.)

I. Negierungs Bekanntmachung vom 2. Januar 1891,
Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879 betreffend.

Nachstehende „Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879“ werden in
Gemäßheit §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches vom 28. Ok.
tober 1871 (Reichsgesebblatt S. 347) hiermit zur öffentlichen Kenniniß gebracht.

Greiz, am 2. Januar 1891

Fürslich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

— Saupe.

Berlin, 12. Dezember 1890.

Abänderungen
der

Postordnung vom S. März 1879.

Auf Grund der Vorschrift im §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen
Reiches vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. März 1879 in folgenden
Punkten abgeändert:

1. Im §. 11 „Zur Postbefsrderung bedingt zugelassene Gegenstände“ betreffend,
erhalten im Absab I der zweite und dritte Saß folgende ander-
weite Fassung:

Bei Sendungen mit lebenden Thieren ist vom Absender durch einen sowohl auf
die Begleitadresse, als auf die Sendung selbst zu setzenden Vermerk darüber Bestimmung
zu treffen, was mit der Sendung geschehen soll, wenn die Annahme derselben durch den
Empfänger nicht binnen 24 Stunden nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung er-
solgt. Dieser Vermerk muß, je nach der Wahl des Absenders, der nachstehenden Fassung
entsprechen:
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1. Wenn nicht sofort abgenommen
(oder: wenn ulcht sofort bezogen)

2. Wenn nicht sofort abgenommen
laer: wenn nicht sofort bezogen)“3. Wenn nicht sofort abge

(beer: nicht, leten niies telegraphische Nachricht auf meine Kosten!
2. ImF. 13, „Drucksachen" betreffend, ist im Absatz VII zwischen den

Angaben unter 4. und 5. einzuschalten
4 a. bei Quittungskarten die durch das Jewalldice. und Altersversicherungs-

geset vom 22. Juni 1889 zugelassenen Einteagungen handschriftlich oderauf mechanischem Wege vorzunehmen, die Beitrags= und die Doppel-
marken aufzukleben und die bfgellchten Marken zu entwerkhen oder zu
vernichten;

4. In demselben Absatz VII ist unter 5. zwischen den Worten „eine“
und „Rechnung" einzuschalten:

auf den Preis der übersandten Gegenstände bezügliche
A. In demselben Absatz VII erhalten die An gaben unter 9. folgende

anderwelte Fassung:
v. bei Drucksachen, welche von Berufsgenossenschaften oder Versicherungs-

anstalten oder von deren Organen auf Grund der Unfallversicherungs-

gesetzeoder des Invaliditäts= und Alterzverscherungegeshe abgesandtwerden und auf der Außenseite mit dem Namen der Berufsgenofsfenschaftoder der Versicherungöanstalt bezeichnet sind, Zeton oder Namen hand-
schrifstlich oder auf mechanischem Wege einzutragen oder abzuändern und
den Vordruck ganz oder theilweise zu durchstreichen;

#. Im §. 21 „Durch Eilboten zu bestellende Sendungen" betreften. ist in
der hten Zeile des Absatzes VII statt 40 P.“ zuset

zurück!

verkaufen!

G. Im g' „Vercchügung zur Abholung der Brlefe u. s. w.“ betreffend,
Viett der Absat V3 im Zusammenhange folgende Fassung:

Die Bestellung erfolgt 8 der abgegebenen Erklärung des EmpfängersAngenchur durch Boten der Postanstalt:
3. wenn der Empfänger den zu bestellenden Gegenstand nicht am Tage nach dem

Eingange, bei Sendungen mit lebenden Thieren (S. 11) nicht binnen 24
Stunden nach dem Eintreffen abholen läßt.

7. Im §F. 38 „Nachsendung der Poslsendungen“ betreffend, ist im Absatz III
zulschen den Worten „sowie" und „die Vorzeigegebühr für Nachnahme-
sendungen“ ein zuschalten:

die Gebühr von 1 M. für bringende Packetsendungen und
§. Im F. 39 „Vehandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungsort" be-

treffend, erhält der Absatzl 3im Zusammenhange folgende Fassung:



1. Postsendungen sind für unbestellbar zu erachten:
3. wenn die Sendung mit dem Vermerk „postlagernd“ versehen ist und nicht inner-

halb eines Monats vom Tage des Eintreffens an gerechnet, bei Sendungen mit
lebenden Thieren (F. 11) nicht E— # Tage (d. i. 2mal 24 Stunden) nach
dem Eintreffen von der Post abgeholt

9. In demselben F. 39 ist am Saus des Absatzes VII zuzuse zen:
Für zurückzusendende dringende Packetsendungen wird die Gebühr von 1 M. nur

 nFall noch einmal angesetzt, wenn der Absender auch bei der Nücendung die Be-E nach Vorschrift des 8. 11n Absah 1 ausdrcklich verlangt hat.
Die vorstehenden Abänderungen treten mit dem 1. Januar 1891 in Kraft.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Stephan.

2. Regierungs-Bekanntmachung vom 3. Januar 1891,

die Abanderung der AUrzneitaxe betreffend.
Da mit dem 1. Jannar 1891 das Arzneibuch für das Deutsche Reib. dritte

Ausgabe (Pharmacopoes Germiuniea, editio III)in Kraft getreten ist (G. S. 1890 S. 41),so hat auf Grund der bisher maßgebenden Vorschriften und mit lne 188 . Begen-
wärtigen Durchschnittspreise der in Belracht kommenden Droguen und Chemikalien eine

Revision der auch für die hierländischen Apoiheten maßgebenden Königlich PreußischenAxzneitare stattgefunden. Demgemäß ist eine neue Arzneitaxe ausgearbeitet worden,
welche am 1. laufenden Monats in Kraft getreten ist und in welcher außerdem fürmehrere
in neuester Zeit in Gebrauch gekommene, nicht in das Arzneibuch aufgenommene Arznei-
millel Preise sestgestellt und im Anhange für eine Anzahl in dem Akzneibuche nicht auf-
geführter gebräuchlicher galenischer Mittel Vorschriften hinzugefügt sind.

Unter Bezugnahme auf §. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 und
die Reglerungs-Verordnung vom 18. Februar 18783 sowie unter Verweisung auf die er-
schienene Königlich Preußische Arzneitaxe wird dies zur öffentlichen Kennkniß gebracht.

Greiz, am 3. Jannar 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



3. Reglerungs-Bekanutmachung vom 5. Januar 1891,
die derzeitige Zusammensetzung der zufolge Regierungs-Bekanntmachung vom
5. Februar 1878 gebildeten s Sachverständigen=Vereineetreffend

ünter Dagnahme auf die kin n s-Bcbmnunach vom 21. August 1871
(G.-S. S. 97) und vom 5. Februar 1878 (G. S. 2) wird hiermit zur öffentlichengoe gebracht, daß den zufolge Vereinlarung # den Regierungen des Fürsten-
thums Reuß Aelterer Linie, des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, des Herzog-
thums Sachsen-Coburg-Gotha und der Fürstenthümer Schwarzburg-Sondershausen und
Reuß Jüngerer Linie für die Gebiete der bezeichneten Staaten gebildeten gemeinschaft-
lichen Sachverständigen-Vereinen zur Zeit als Mitglieder beziehungsweise für den
Fall deren Verhinderung als Stellvertreter folgende Personen angehören:

I. dem literarischen Gachverstsudigen-Vereln.
a. Mitglleder:

Geheime Regierungsrath Dr. Karl Kuhn in Weimar, Vorslbender.
Geheime Hofrath Dr. Karl Ruland, Direktor des Museums und des Goethe-

National-Museums daselbst, stellvertretender Vorsitzender.
Hofbuchdruckereibesitzer und Verlagsbuchhändler Hermann Böhlau daselbst.
Oberbaudirektor Julius Vormann daselbst.
Universitäloprofessor Dr. Friedrich Brockhaus in Jena.
Oberbibliothekar Dr. Reinhold Köhler in Weimar.

Professor Dr. B. Suphan *
b. Stellvertreter:Gymnasiallehrer Professor Dr. DSu Apelt in Weimar.

Landrichter Dr. Karl Kuhlmann daselost.
Gymnasialdirektor Hofrath Dr. Ludwig Weniger daselbst.

II. bem muflkalischen Sachverstsndigen-Verein.
a. Ritglieder:

Beheime Negierungserath Dr. * Paul Krause in Weimar, Vorsihender.
Beheime Hofrath Dr. Karl Ruland daselbst, stellvertretender Vorsitzender.
dofkapellmeister Dr. Edunard Lassen daselbst.,
direktor der Großhergoglichen Musikschule Hofrath Karl Mühller · Harlu ug daselbst.

. Univerfitätsmusikdirektor Professor Dr. Ernst Naumann in Jena.
Professor Hermann Thureau in Eisenach.
Professor Tietz in Gotha.

Nord
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b. Stellvertreter.Hofbuchdruckereibesiyer und eräzser ee#n Böhlau in Weimar.

Hof- und Justizrath Dr. Karl Gille in Jena
 Hoforganist a. D. Wilhelm Gottschalg inWeimar.eoer
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III. dem künstlerischen Sachverständigen-Verein.
a. Witglieder:

Geheime Hofrath Dr. Karl Ruland in Weimar, Vorsitzende
Professor der Grohherzeglichen Kunstschule Albert Brendel *- siellvertretender

orsitzendeKunsthändler Korl Bauer daselbst.
Hosbuchdruckereibesitzer und Verlagsbuchhändler Hermann Böhlau daselbst.
Direktor der Großherzoglichen Kunstschule Graf von Görh# daselbst.
Professor Ernst Händel daselbst.Professor der Großherzoglichen kk. uschue Theodor Hagen daselbst.

b. Stellvertreter:
Prokessor und Sekretär der Großherzoglichen Kunstschule H. Arnold in Weimar.
Fabrikant Kommerzienrath Hermann Naumann in Ilmenau.
Professor der Großherzoglichen Kunstschule Max Thedy in Weimar.
Maler und Zeichenlehrer Eduard Weichberger daselbst.

IV. dem photographischen Sachverstaudigen-Verein.
a. Mitglieder:

Geheime Hofrath Dr. Karl Ruland in Weimar, Vorsitzender.
. Professor der Großherzoglichen Kunstschule Albert Brendel daselbst, flellvertretender

orsitzender.
.Kunsthändler Karl Bauer daselbst.
4Hofphotograph Friedrich Hertel daselbst.

Hofbuchhändler Altrander Fv ke daselbst.professor Sirt Thon 8 0 Fdaselb. Profefsor Berthold Wolhe zKüz.

b. Stellvertreter:
 Hofbuchdruckereibesitzer und Verlagsbuchhändler Hermann Böhlau in Weimar.
. Photograph K. Schwier daselbst.

V. dem gewerblichen Sachverftändigen-Verein.
A. Witglieder:

Geheime Hofrath Dr. Karl Ruland in Weimar, Vorsitzender.
Geheime Regierungsrath Dr. Karl Kuhn daselbst, slellvertretender Vorsitzender.
Kaufmann Otto Haar daselbst.
Professor Ernst Händel daselbst.
Geheime Kommerzienrath. Wilhelm Hansen in Gotha.
Kaufmann Paul Kästner in Weimar
Hofjuwelier Theoror Müller daselbst.
Fabrikbesitzer Oskar Otto in Greiz.
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9. Fabrikbesitzer Kommerzlenrath Arthur Schlerholz in Plaue.
10. Fabrikbesitzer Kommerzienrath Emil Wiedemann in Apolda.

b. Stellvertreter:
Kommerzienrath Moritz Graßer in Coburg.
Buchbinder und Galanteriewaarenhändler A. Krehan in Weimar.
#rchitekt O. Minkert daselbst. -

.IcabtilbcsihckJtaazMülletjtur.isIGteiz.

..s)oftifchlck.s).ScheidkntantclinWeimar.
Fabrikant Kommerzienrath Oskar Schulze in Apolda.
 Mühlenbesitzer Hugo Woltersdorf in Annstadt.

Greiz, am 5. Januar 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

e—
Saupe.

A. Landtagsabschied
für den vierzehnten außerordentlichen Landtag.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein r2c. 2c. 2.
urkunden und sügen hiermit zu wissen:

In Gemäßheit §. 85 der Verfassungsurkunde eröffnen Wir dem von Uns ein-
berufenen, vierzehnten oußerordentlichen Landtage des Fürstenthums Unsere landesherrliche
Entschließung auf die an den Landtag gelangten Vorlagen in solgendem:

1. Die Unserer Residenzstadt Greiz bewilligte einmallge Unterflützung von
10000 Mark als Beitrag zu den durch die Hochwasserfluthen vom 3. und
4. Juni 1989 erwachsenen Kosten für Wiederherstellung der dadurch zerstörten
beziehungsweise beschädigten Brücken, Wege und Stege werden unverweilt dem
Gemeindevorstande zu Grelz überwiesen werden und ist Unsere Landesregierung
zur Ausführung dessen von Uns mit Auftrag versehen worden.
Von der von dem Landtage erklärken Bewilligung einer einmaligen Theuerungs-
zulage im Betrage von 5155 Mark zu Gunsten nicht akademisch gebildeter
Beamten haben Wir mit um so größerer Befriedigung Kenntniß genommen,
als Unsere Regierung dadurch in den Stand gesetzt worden ist, Unsere landes-
väterliche Fürsorge noch unmittelbar vor dem Weihnachtsfeste durch entsprechende
Zahlungsanordnung an die vandeskasse und Bekanntmachung an die Empfänger
in Ausführung zu bringen.

S
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#3. Die Vorlage eines Gesetzentwurfs über die Besoldungsverhältnisse der Volks-
schullehrer auf dem platten Lande hat ebenso durch die zustimmende Erklärung
des Landtags Erledigung gefunden, sowie auch

4. die landständische Bewilligung der Kosten für gut einer eisernen, beschotterten
Elfterbrücke an der Neumühle bis zur Höhe von 20 000 Mark von Uns mitbesonderer Befriedigung entgegen genommen e ist.

Wir versichern Unsern getreuen Landtag Unserer Huld und Gnade und haben zu
Bekundung des Vorstehenden den gegenwärtigen

LLandtagsabschied
gutserigen lassen und nach Beidrückung Unseres Fürstlichen Insiegels HöchsteigenhändigvollzogeVeteben Neue Vurg Greiz, den 16. Januar 1891.

(. S.) (gez.) Heinrich XXI.
(Gez.) Dr. Mortag.

§. Regierungs-Verordnung vom 17. Januar 1891
zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 29. Juli 1890, betreffend die

Gewerbegerichte.
Zur Ausführung desReichsgesehes vom 29. Juli 1890, betreffend die Gewerbe-

gerichte, wird mit Höchster Genehmigung Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht des Fürsten
das Folgende verordnet:

8. 1.
Im Sinne des angeführten Reichsgesehes sollen gelten:

1. als „höhere Verwaltungsbehörde“
Fürstliche Landeöregierung,

2. als „Ortspolizeibehörde"(§. 73
a. für die flädtischen Gemeindebezirke:

der Gemeindevorstand,
b. für die ländlichen Gemeindebezirke:

das Fürstliche Landrathsamt,
3. als „Gemeindevertretung"

der Gemeinderath und in denjenigen Gemeinden, in welchen ein solcher
auf Grund des Artikel 59 der Gemeindeordnung vom 28. Januar
1871 nicht gebildet ist, die Gemeindeversammlung.

8. 2.
Die Statuten über Errichtung von Gewerbegerichten sind vom Gemeinderath,
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und in den Gemeinden, in welchen ein solcher nicht befteht, von der Gemeindeversamm-
lung zu beschließen.

Greiz, den 17. Januar 1891.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

6. Regi Zgs-BekanntmachungzurAusfihrung des Invaliditäts=
und Alterzverstcherungogesehe, zerscn die Entwerthung von Marken.

In Ausführung des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts= und Altersversicherung,
wird auf Grund des durch Bekanntmachung des Hermn Neichotanzlere vom 27. November
1890veröfentlichten Bundesrathsbeschlusses unter Z.—vergl. Regierungs-Bekanntmachung vom kuans 189 G. S. S. 84 —

von der zterzeichneten Landescentralbehörde bierdurch Folgendes angeordnet:ge Organe der Krankenkassen, welchen durch die Bestimmung des Vorslandes
der Pur Versicherungsanstalt vom 23. November 1890

vergl. Regierungs- Bekanntmachung vom 3. Dezember 1890 G. S. S. 88 —
die Eigziehung der Beiträge für die denselben angehörigen Versicherten überkragen ist,
haben die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken alsbald nach deren Ein-
klebung zu entwerthen.

Diese Entwerthung hat so wie dieses unter Z. II. 2 des Bundeeathöbeschlusses
vom 27. November 1890 für die Enlwerthung durch Arbeitgeber und Versicherte ge-
ordnet ist, in der Weise zu erfolgen, daß die einzelnen Marken handschriftlich oder unter
Verwendung eines Stempels mit einem die Marke in der Hälfte ihrer Höhe schneidenden
schwarzen wagerechten schmalen Strich durchstrichen werden.

Greiz, am 19. Jannar 1891.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 #2.
(Ausgegeben am 17. bebrua 1891.)

Gesetz vom 31. Jannar 1891,
betreffend die uasinn der Volksschullehrer auf dem platten Lande.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein c. c. c.
verordnen mit Zustimmung des Landtages wie folgt:

 e
Die durch §. 2 b. des Gesetzes vom 20. Dezember 1885 für Volksschullehrer

auf dem platten Lande sestgesetzten, Seiten der Schulgemeinde zu zahlenden Alterszulagen
werden dergestalt erhöht und vermehrt, daß

nach bjähriger Dienstzeit 150 Mark,
nach 10jähriger Dienstzeit weitere 150 Mark,
nach 15jähriger Dienstzeit weitere 150 Mark,
ach 20jähriger Dienstgeit weitere 150 Mark,nach 25jähriger Dienstzeit weitere 110 Mark

jährlich zu gewähren sind.
8. 2.

Die Beträge, um welche die Alterszulagen nach F. 1 über die entsprechenden
Säte des §. 2 b. des obenangeführten Gesetzes erhöht sind und die neu festgesetzte 5.
Allerszulage werden für die Zeit vom 1. Januar 1891 bis ultimo Dezember 1894 aus
der Fürstlichen Landeskasse gewährt.

. 8.

die Gmeseh tritt vom 1. Januer 1891 an in Kraft.Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und UnserFürstliches Inseg beisügen lassen.
Gegeben Neue Burg Greiz, den 31. Januar 1891.

(L. S.) Heinrich UMMH
Dr. Mortag.

2



10

8. Negi # Bekanntmach vom 2. Februar 1891,

beteeftend die Bildung der —indennachdedemgigmrtevom1. Dezember 1883 bestehenden 6

Die Bestimmungen der Reglerungs-Beamtmachug vom 13. September 1887,
enkhaltend Aenderungen des Regulativs über die Wahlabtheilungen in den nach dem
Gesetze vom 31. Dezember 1883bestehenden Landtagsabgeordneten-Wahlbezirken nerben
hiermit in folgender Weise abgeändDie erste Wahlabtheilung “ ersten Wahlbezirkes wird in drei Wahlabtheilungen
gespallen und diese werden als die erste, zweile und dritte Wahlabtheilung dieses Wahl-
bezirkes bezeichnet.

Die erste Wahlabtheilung umfaßt von dem 1. Bezirk der Stadt Greiz die Reihe,
die gesammte Lehmgrube, den Pohlihberg und die obere Silberstraße mit 2122 Ein-
wohnern und wählt 7 Wahlmänner.

Die zweite Wahlabtheilung umfaßt von demselben städtischen Bezirke die Pohliger=
straße, Wettengelstraße, Grüne inde, Lindenstraße, l. und“ II. Bergstraße, sowie

Sirrngstee at 2358 Einwohnern und wählt 8 Wahlmrikte Wahlabtheilung umfaßt von dvemselben- sciischen Bezirke die untere
Stersich r Adelheidstraße, Rosengasse, Idastraße, Wilhelmstraße, Grünrathstraße,

Turnerstraße, Oswaldstraße und die Straße am Eichberg mit 2251 Einwohnern und
wählt 7 Wahlmänner.

Die bisberige dritte Wahlabtheilung des I. Wahlbezirkes erhält die Bezeichnung:
vierte und die bisherige vierte die Bezeichuung: fünfte Wahlabtheilung.

Greiz, am 2. Februar 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Neuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 5.5 1891.)
Consistorial-Bekanntmach vom 28. Februar 1891

zur snn des § 2 des Gesetzes vom 31. Januar 1891, betreffend

die Besoldung derVolksschullehrer auf dem platten Lande.
Zur Ausführung des § 2 des Gesetzes vom 31. Januar 1891, betreffend die

Besoldung der Volksschullehrer auf dem platten Lande, wird im Einverständniß mit der
Fürstlichen Landesregierung Folgendes bestimmt:

Diejenigen Lehrer, welchen in Folge dieses Gesetzes ein Anspruch auf Gehalls-
erhöhung zusteht, haben #*** ungesäumt bei dem Vorsitzenden des Vorstandes ihrer
Sutgeminge anzumeldenieser wird die Anmeldungen mit einer Bemerkung darüber, ob er die erhobenen
an für hält oder nicht, an Hürstliches Consislorium einreichen.

rstliches Consislorium prüst die Anmeldungen und giebt die als richtig fest-gestellten an Fiestiche Landesregierung ab, welche die Auszahlung der entsprechenden Be-
träge aus der Fürstlichen Landeskasse für die Lehrer an die betreffenden Schulgemeinden
anordnen wird.

Greiz, am 28. Februar 1891.

Fürstlich Meuß-Plauisches Consiftorium.
v. Geldern-Crispendorf.

Saupe.

10. Patent vom 3. März1die für das Jahr 1891 zu entrichtende —m— —- betreffend.

Unter Bezugnahme auf das am 94. Dezember vorigen Jahres rrlasne Patent
bezüglich der im Jahre 1891 zu entrichtenden Landesabgaben (G.-S. S. 91)werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden 9 Termine Sinlsrn u 00wie folgt
ausgeschrieben:

3



zwei auf den 16. März,
zwei auf den 15. Mai,
zwei auf den 15. Juli,
einer auf den 15. September,
zwei auf den 16. November.

Die Ausschreibung und Erhebung eines weiteren Einkommenfteuertermins blelbt
vorbehalten.

Greiz, am 3. März 1891.

Färstlich Neuß-Planische Laudesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

4
(Ausgegeben am 1 1. April 1891.)

iu. Regierungo Veratdunns vom 4. März R
s Schlafstellenwesen betreffend.

Mit Hoöchster Genebmihung Sorenissimi wird in Betreff des Schlasstellenwesens
andurch das Folgende verordne

F. 1.
Niemand darf in das von ihm ganz oder theilweise bewohnte Haus nebst Zu-

behör gegen Entgelt Personen zum Zwecke der Beherbergung (Quartiergänger, Schlas-
burschen, Schlafmädchen) aufnehmen oder bei sich behalten, wenn er nicht sittlich un-
bescholten ist und für diese Personen genügende Schlafräume hat, welche den nachfolgenden
Bestimmungen entsprechen:

a. Die Schlafräume dürsen mit den eigenen Wohn · und Schlafräumen des
Quartiergebers und dessen Haudangehörigen nicht in offener Verbindung slehen.
Vorhandene Verbindungsthüren sind verschlossen zu halten
 jeder Schlafraum muß trocken, gedielt, mit einer Thür verschliehbar und min-

destens mit einem Fenster in der Außenseite des Hausetz versehen sein. Mit

Abtrittsanlagen darf er nicht in offener Bertindung. elthen- Kellerräumedürsen überhaupt nicht als Schlasstellen vermiethet wer der Schlafraum muß für jede Person mindeslens 107 Kobilueter Luftraum
enthalten;

. für jeden Quartiergänger muß eine besondere Lagerstätte, zu welcher mindestens
ein Strohsack, ein Strohkissen und eine Decke sowie die erforderliche Bettwäsche
gehören, vorhanden sein und für höchstens zwei Personen je eine Wascheinrich-
tung mit Handtuch;
 in jedem Schlafraume ist eine vom Gemeindevorstande bescheinigte Nachweisung

der fochistläsiien Zahl von Quartiergängern für den fraglichen Raum auf-zuhän

C

—

#

§S. 2.
Quartiergänger dürsen nur in den für sie bestimmten Räumen Schlafsstellen haben

und benußen.
4
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Dieselben, oder nicht völlig (auch in Bezug auf den Eingang) getrennte Räume
dürfen als Schlafräume von Personen verschiedenen Geschlechts nur dann benutzt werden,
wenn diese Personen im Verhältniß von Eheleuten oder im elterlichen und Kindesverhält-
niß flehen.

 .
Wer Quartiergänger bei sich aufnehmen will (§F. 1), hat hiervon dem Gemeinde-

vorstande unter Angabe der Zahl der austunebmenden Personen und der für dieselbenbestimmten Räumlichkeiten binnen 7 Tagen nach Inkrafttreten dieser Varordnung be-
ziehungsweise 3 Tage vor Beginn des Schlasstellenbetriebes Anzeige zu machen.

Veränderungen in der Zahl der Quartiergänger oder den für sie bestimmten
Räumen lind binnen 3 Tagen ebenfalls bei dem Gemeindevorstande anzuzeigenemeindevorstände der Landgemeinden sind verbunden, die ihnen erstalteten

Anzeigen ungesäum dem Fürstlichen Landrathsamte zu übermitteln.
d.

Jeder Quartiergeber ist überdies vorpflichtrt, von jedem Falle der Erkcankung
eines seiner Quartiergänger an einer der in F. 1 der Regierungs-Verordnung vom 16.
Dezember 1884 genannten ansteckenden Kran Heih ungesäumt und spätestens innerhalb
24 Stunden, nachdem die Krankheit erkannt worden ist, dem Gemeindevorstande Anzeige
zu erstatten, sofern nicht der Erkrankie ärztlich behandelt wird, in welchem Falle der den
Kranken behandelnde Arzt nach der genannten Regierungs-Verordnung anzeigepflichtig ist.

Der Gemeindevorstand, dem solche Anzeige vom Quartiergeber erstaltet wird, hat
nach F.5der Regierungs-Verordnung vom 16. Dezember 1884 zu verfahren, und finden
die esiimmungen dieser Verordnung auch auf die weitere Behandlung der Anzeigen der
Quartiergeber entsprechende Anwendung.

 .

Die Ueberwachung der genauen Beobachtung der Vorschriften dieser Verordnung
liegt hinsichtlich der Landgemeinden dem Fürstlichen Landrathsamie, hinsichtlich der Stadt-
gemeinden dem Gemeindevorstand ob und sind die Behörden und deren Organe befugt,
zum Zwecke der Erfüllung genannter Obliegenheit die Schlasstellen zu jeder Tageszeit zu

F. 6.
Die Bestimmungen über das Meldewesen bleiben von dieser Verordnung unberührt.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstebenden Bestimmungen werden, falls nicht da-
durch nach allgemeinen oder speziellen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, mit
Geldstrafe bio zu 60 Mark, im Umermögenssalle mit entsprechender Haft bestraft.

8.8
Diese Verordnung tritt un dem 1. Mai dieses Jahres in Kraft.
Greiz, am 4. März 18Har#ul Reuß-Plauische Landesregierung.

Dr. Mortag. Saupe,



12. Negierungs:Bekanntmachung vom 17. März 1891,
Abänderung der Postordnung vom 8. März 1879 betreffend.

Nachstehende „Abänderung der postornung vom 8. März 1879“ wird in Ge-

äßfelt §. 50 des Gesehes über das Postwesen des deutschen Reichs vom 26. Oktober1 (N.-G.-BMl. S. 347) hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, den 17. März 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

Verlin, 5. März 1891.

Abänderung
der

Postordnung vom 8. März 1879.
Auf Grund der Vorschrift in S. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deut-

schen Reichs vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. März 1879 wie
folgt abgeändert.
zass Der §. 43, „Verkauf von Postwerthzeichen“ betreffend, erhält nachstehende

assung:
8. 43.

Verkauf von Postwerthzeichen.
I. Die Freimarken, sowie die gestempelten Postkarten und Postanweisungen werden

3u dem Neunwerthe des Stempels an das Publikum abgelassen.
II. Die Anstalt, in welcher die Postwerthzeichen hergestellt werden, übernimmt

die Abstempelung von ostkarten mit dem Freimarkenstempel für das Poblikum unter den

bei jebe WMestasta. zu erfragenden näheren Bedingungen.Außer Kurs gesetzte Postwerthzeichen werden innerhalb der durch den Deut-schen nullePlAnzeiger und andere öffentliche Blälter bekaunt zu machenden Frist bei den
Postanftalten zum Rennwerth gegen gültige Postwerthzeichen umgetanscht. Nach Ablauf
der Frist findet ein Umtausch nicht mehr statt. Die Reichs-Postverwaltung ist nicht ver-

bunden, Wektunntheiche baar einzulösen.V. mhe Verwendung der aus geslempelten Postanweisungsformularen und Post-karten rm 3k Frankostempel zur Frankirung von Postsendungen ist nicht zulässig.
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Zum Umtausch in den Händen des Publikums unbrauchbar gewordener Postwertb-
zeichen (Freimarken, gestempelter Postanweisungsformulare und Postkarten) ist die Post-
verwaltung nicht verpflichtet.

Die vorstehende Abänderung tritt sofort in Kraft.

Der Reichskanzler.,
In Vertretung:
von Stephan.

13. Negierungs Verordnung vom 25. März 1891,
betreffend die Schonung von Nuß= oder Tannenhähern, von Meisen und

Spechten als Feinden der Nonne.

Mit Lerenissimi Höchster Genehmigung wird zum Zwecke der Bekämpfung der
den Waldbeständen schädlichen Ronne (auch Bichtenspinner, Fichtenbär, Rothbauch genannt)
das Fangen und die Erlegung der Nuß= oder Tannenhäher, welche zur Vertilgung der
Nonne mitwirken, sowie das Zerstören und Ausnehmen von Restern und Eiern dieser
Häher bis auf Weiteres untersagt.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mark oder mit Haft
bestraft.

Gleichzeitig wird das durch Vekanntmachung vom 11. September 1870 (Ges.=
Samml. S. 91) wiederholt eingeschärfte Verbot des Schießens und Fangens der von
Insekten lebenden Waldvögel mit besonderem Hinweis darauf in Erinnerung gebracht,
daß hiernach auch das Schießen und Fangen sämmtlicher Meisen-Arten und aller
Gattungen von Spechten, welche ebenfalls zu den Feinden der Nonne gehören, bei
Strafe verboten ist.

Greiz, am 25. März 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum T Aelterer Linie.

 U#

(Ausgegeben am 14. Mai 1891.)

14. Regi s Bekannt m10. —i 1891,die Verleihung der Rechte einer ninchm Pertm an die Sektion Greiz
des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereines betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 8. l. Mts. sind der Sektion Greiz
des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereines auf geschehenes Ansuchen die Rechte
einer juristischen Person auf solange, als dieselbe Immobilien besitzt, verliehen worden,
was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Greiz, am 10. April 1891.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

16. Consistorial Verordnung vom 23. April 1891,
betreffend Uebernahme von Nebenbeschäftigungen Seitens der Lehrer an

offentlichen Lehranstalten.
Mit Serenissimi Hochsier Genehmigung wird dolgendes verordnet:

Lehrern an öffentlichen Lehranstalten ist es nicht gestattet, neben ihren Dienst-
geschäften einen anderen Erwerbszweig ohne Genehmigung des Fürstlichen Consifioriums

zu erzren oder beizubehalten.Zuwiderhandlungen werden im Wege des ODisciplinarverfahrens nach Maßgabe
des Gesetzes vom 2. März 1888 bestraft.

Greiz, am 23. April 1891.

Fürstich Reuß-Plauisches Confssoriun.. Geldern-Crispendor

Saupe.
5



16. Regi 68-Bekanntmachung vom 9. Mai 1891.

Die durch Regierungs-Bekanntmachung vom 22. November 1890 (Gesesamm-
lung Seite 47) veröffentlichte

Anweisung, betreffend das Verfahren bei der Ausstellung und
dem Umtausch, sowie bei der Erneuerung von Quittun skarten

wird durch folgenden Zusatz zu Ziffer 7 ergänzt:
In denjenigen Fällen, in welchen die Ausstellung von Quittungskarten

zu einem späteren Zeitpunkte erfolgt, als die Versicherungspflicht der Inhaber
begonnen hat, ist unter das Datum der Ausstellung folgender Vermerk auf
die Oulttungskarte zu setzen:

„Gültig für die Zeit
.,,,, Hier ist derjeulge Tag, an wel-

chem die Verficherungspflicht begonnen hat, anzugeben.
Greiz, am 9. Mai 1891.

Fürstlich Meuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf.

i. V. Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W
(Ausgegeben am 16. Juni 1891.)

17. Negi s Bek- tmachung vom 26. Mai 1891,

die Bezeichnungder 2 Gss Schebnit gebrauchten Sprengstoffetreffend

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 24. März laufenden Jahres auf
Grund des §. 1 Abs. 3 des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefähr-
lichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 im Verfolge des Beschlusses vom
5. März 1885 beschlofsen, die nachstehend ausgeführten Sprengstoffe als solche, welche
vorzugsweise als Schießmittel gebraucht werden, zu bezeichnen:

1. fertige Gewehr., Pistolen- und Revolver-Patronen, welche rauchschwaches, aus
nilrirter Pflanzen saser ohne Zusatz anderer explosiver Stoffe hergestelltes Pulver
enthalten;

2. zum Schießen aus Jagd= oder Scheibengewehren dienende rauchschwache Pulver,
die aus gelatinirler Schießwolle oder sonstiger nitrirter Planzenfaser ohne Zu-
satz anderer explosiverStoffe hergestellt sinr und gekörnt (in Körnern von nicht
über 5 mm Dicke) oder in Plättichen von nicht über 4 mm Seitenlänge und
0,1 mm Dicke in den Handel gebracht werden.

Solches wird unter Bezugnahme auf die Regierungs-Verordnung vom 6. Sep-
tember 1884 (G.-S. S. 101) und 30. Mai 1885 (G.-S. S. 13) hierdurch zur all.
gemeinen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 26. Mai 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf.

i. V.
Saupe.
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18. Regierungs Verordnung vom 13. Juni 1891,
betreffend Orgamisation des Fmsuchen Landesbauamts.

Mit Sorenissimi Höchster Genehmigung wird verordnet was folgt:

S. 1.
Das Landesbauamt zu Greigz zerfällt in zwei Abtheilungen, denen je ein Baube-

amter nbi Verhinderungsfällen des Vorstandes der einen Abtheilung vertritt der Vor-
stand "s anderen Abtheilung dessen Stelle.

8. 2.

Der Vorstand der Abtheilung 1 in technischer Beamter der dürftlichen Landes-
regierung und des Fürstlichen Consistorium

Er ist der Aussichiobehorde über ebuse Gemeindeverwaltung und dem Landes-
ausschuß zugeordneDem —— der Abtheilung l sind auch zugewiesen:

1. die Geschäfte des „technischen Beamten" nach den Bestimmungen der Verord-
nung über die polizeiliche Veaufsichtigung der Dampfkessel,

2, alle diejenigen Geschäfte, welche durch Gesetze und Verordnungen dem „Land-

baumeister", „Regierungstechniker“, -bandesbaubeamten“ übertragen sind,t Ausnahme
a)der Revisionen (8. 7 des (Geseges vom 10. November 1871) der von dem

Fürstlichen Landrathsamk als Vaupolizeibehörde für das platte Land genehmigten Baue,
b) der Obliegenheiten des „Landesbaubeamten“ in Betreff der Repvision der

Schornsteine und Feuerstälten auf dem platten Lande (Gesetz vom 2. Januar 1883).

8g. 3.
Die in F. 2 unter a und b genannten Geschäfte sind dem Vorstande der Ab-

theilung II übertragen.
Derselbe tritt rücksichtlich der in F. 2 unter à# genannten Baurevisionen demge-

mäß auch an die Stelle des „Landesbaubeamten“ bezlehungsweise „Landbaumeisters“ im
Sinne der Beslimmungen des §. 27 der Regierungs-Verordnung vom 10. November
1871, der Ziffer 3 der Regierungs-Vekanntmachung vom 22. Juni 1881, der Ziffern
7 und 8 der Regierungs-Verordnung vom 1. September 1882.

Der Vorstand der Abtheilung II ist technischer Beamter des Fürstlichen Land-
rathsamts, jedoch soll damit die Beftimmung eines inländischen Baugewerken zum Sach-
verständigen im Sinne des F. 4 des Gesetzes vom 10. November 1871 zur PrüfungLat des Hürstlichen Landrathsamts bedürfenden Bauvorlagen nicht aus-
geschlofsen sein.

Greiz, den 13. Juni 1891.

Fürstlich Neut-Planiche Laudesregierung.
Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 7.
(Ausgegebenam16.Juli 1891.)

1. Negl ð. Bekauntmuach vom 25. Juni 1891,

die Veröffentlichung der Telegraphenordnung für das Deutsche Nech
vom 15. Juni 1891 betr.

In Folge der seit Erlaß der Futcrerbhenernm für das Deutsche Reich vom
13. August 1880 im Laufe der Zeit eingetretenen vielfachen Aenderungen, sowic wegen
der im Hinblick auf die Beschlüsse der vorjährigen Pariser internationalen Telegraphen-
Konferenz auch im innern deulschen Telegraphenverkehr einzuführenden abändernden Be-
stimmungen, ist eine neue Ausgabe der Telegraphenordnung für das Deutsche Reich alo
erforderlich zu erachten gewesen.ie letztere, echr mit dem 1. Juli laufenden Jahres in Krast tritl, wird hier-
durch für das Fürstenthum zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 25. Juni 1891.

Fürstlich Neuß,Plauische Landesregierung.r.
Richter.
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Aus Anlah der von der internalionalen Telegraphen-Konserenz zu Paris im
Jahre 1890 gefaßten Beschlülse hat die Telegraphenordnung, welche auf Grund des Ar-
tikels 48 der Reichsverfassung erlassen worden ist, Aenderungen erfahren. Es ktritl daher,
unter Aufhebung der Telegraphenordnung vom 13. August 1880, vom 1. Juli 1891
ab die nachstehende

Pelegraphenordnung
in Kraft.

. 1.

I. Die Venutzung der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht
Jedermann zu. Die Verwallung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Telegraphenan-
stalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse Gaittungen von Kor-

respondenz schließen.
II. Der Absender eines Privattelegramms ist verpflichtet, auf desfallsiges Ver-

langen sich über seine Persönlichkeit auszuweisen. Es steht demselben seinerseits frei, in
sein Telegramm die Veglaubigung hing Unterschrift aufzunehmen.rivattelegramme, deren Inhalt gegen die Gesetze verstößt oder aus Rück-
sichten des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig crachtet wird, werden
zurückgewiesen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht dem Vorsteber
der Aufgabcanstalt, bz. der Zwischen= oder Ankunftsanstalt oder dessen Vertreter, in
zweiter Instanz der dieser Anstalt vorgesetzten Ober.Postdirection und in letzter Instanz
dem Reichs-Postamte zu, gegen dessen Entscheidung eine Berufung nicht stattfindet. Bei
Staatstelegrammen steht den Telegraphenanstalten eine Prüfung der Zulässigkeit des In-

halts nicht # . 2.

Die Telegraphenverwaltung wird Sorge tragen, dah die Mittheilung von Tele=##
cgrammen an Unbefugte verhindert, und daß das Telegraphengeheimniß auf das Strengsle
gewahrt werde.

g. 3.
Die Telegraphenanstalten zerfallen rücksichtlich der Zeit, während welcher sie für

den Verkehr mit dem Publikum offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:
a) Anstalten mit ununterbrochenem Dienst (Tag und Nacht),
b) Anstalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mitternacht),

Anftalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr Abends),
4) Anstalten mit beschränktem Tagesdienst.Die a telelt der Anftalten unter b und c beginnen in der Zeit vom I. April bis

Ende September um 7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende März um
7“

Benuzung des
Telegrephen.

destev
Wn
——stal len.



Orte,nachwel-
chen Tele-
gromm

richtet werden
können.

Einteilung
der Tele-
gramme.
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8 Uhr Morgens. An Sonn= und Fefsllagen wird jedoch von der Mehrzahl dieser An-
stalten beschränkter Dienst abgehalten. Die Dienststunden der Anftalten unter d werden,
den örtlichen Bedürfnissen emsprechend, für jeden Ort besonders festgestellt.

F. 4.
Telegramme können nach allen Orten aufgegeben werden, nach welchen die

r ge. vorhandenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Teile des-

selben die Gelegenheit zur - darbieten. Ist am Destimmungtant eine Tele-
hraphenanstalt nicht vorhanden, so erfolgt die Weiterbeförderung von der äußersten bz.
Ic- ictlknokscsAnfgcbcksbezeichnetenTelegkaphenanflqltentwederdurchdIePoit,oder
durch Eilboten, oder durch Post und Eilboten oder durch Estafette. Der Aufgeber eines
Telegramms kann verlangen, daß dasselbe ble zu einer von ihm bezeichneten Telegraphen-
anstalt telegraphisch und von dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post befördert
werde. Die Verwendung von Eilboten zur Beförderung von Telegrammen zwischen Orten,
in welchen Telegraphenanstalten bestehen, ist dagegen ausgeschlossen. Ist keine Bestim-
mung über die Art der Weiterbeförderung getroffen, dann wählt die Ankunfts-Telegraphen-
anstalt die zweckmäßigste Art derselben nach ihrem besten Ermessen. Das Gleiche findet
stalt, wenn die vom Aufgeber angegebene Art der Weiterbeförderung sich als unausführ-
bar erweist.

II. Aufgabe der Telegramme mit der Bezeichnung „telegraphenlagernd“,.besingiln-.erer „bahnhoflagernd“ ist zulässig.
8. 6.

I. Die Telegramme zerfallen rücksichtlich ihrer Behandlungin solgende Galtungen:
1. Staatstelegramme,

2. Telegraphen-Diensttelegramme,
3. a) dringendeb) gewihuleche Privattelegramme.
Bei der Beförderung genießen die Staatstelegramme, welche als solche bezeichnet

und durch Siegel oder Stempel beglaubigt sein müssen, vor den übrigen Telegrammen,
die Telegraphen-Diensttelegramme vor den Privattelegrammen und die dringenden Privat-
telegramme vor den gewöhnlichen Privattelegrammen den Vor

II. In Bezug auf die Abfassung sind zu undusichidene
1. Telegramme in offener
2. Telegramme in geheimer Sprache.
Die geheime Sprache scheidet sich in

K erabredete, prache,b) chiffrirte . prache,e) eine Sprache,swl aus Buchstaben mit geheimer VBedeutung besteht.
I11. Privattelegramme, deren Tert entweder ganz oder thellweise aus

Buchstaben mit geheimer Bedeutung besteht, werden zum telegraphischen Verkehr
nicht zugelassen. Auf Staats- und Diensttelegramme flndet diese Bestimmung da-



26

gegen keine Anwendung, ebensowenig auf die in Zeichen des allgemeinen Handelskoder
abgefaßten Seetelegramme (vergl. 8. 17).

IV. Unter „Telegrammen in offener Sprache“ werden solche Telegramme
verstanden, welche in einer der für den telegraphischen Verkehr zugelassenen Sprachen
derart abgefaßt sind, daß sie einen verständlichen Sinn geben. Welche Sprachen neben
der deutschen für Telegramme in offener Sprache gestattet sind, wird von der Telegraphen-
verwaltung bekannt gemacht. Kür Telegramme, welche streckenweise, oder ausschließlich
durch Telegraphen der innerhalb des Deutschen Reiches gelegenen Eisenbahnen zu beför-
dern sind, ist jedoch die Fassung in deulscher Sprache Bedingung, soweit nicht für einzelne
Vahnen und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich nachgegeben wird.

V. Als „Telegramme in verabredeter Sprache“ werden diejenigen Tele-

gramme agechen, in denen Wörter angewendet sink, welche, obwohl jedes für sich einesprachliche Bedentung hat, leine für die betheiligten Dienststellen verständlichen Sätze bilden.
Diese Wörter werden aus Mörterbüchern, welche für die Korrespondenz in verab-

redeter Sprache zugelassen sind, oder aus dem vom Internationalen Bureau der Tele-
graphenverwaltungen amtlich aufgeslellten Wörterbuch entnommen. Der Gebrauch dieses
amtlichen Wörterbuches ist nach Ablauf einer Frist von 3 Jahren, welche auf den Tag
der Veröffentlichung deslelben folgt, verbindlich. Die Wörter der verabredeten Sprache
dürfen höchstens 10 Buchstaben enthalten und müssen einer oder mehreren der nachge-
nannten Sprachen, nämlich der deutschen, englischen, spanischen, französischen, holländischen,
italienischen, portugiesischen und lateinischen Sprache entuommen sein. Eigennamen dür-
ken bei der Zusammenstellung der Wörterbücher, mit Ausnahme des vom Internationalen
Büreau der Telegraphenverwaltungen amtlich aufgestellten Wörterbuches, nicht verwendet
werden. Sie werden in den in verabredeler Sprache abgefahten Telegrammen, in welchen
Wörter aus anderen Wörterbüchern gebrauchl sind, nur mit ihrer Bedeutung in offener
Sprache zugelassen.

Die Aufgabeanstalt kann die Vorlegung des Wörterbuches fordern, um die Aus-
führung der vorstehenden Vorschristen einer Prüsung zu unterziehen und die Rechtmäßig-
keit der benutzten Wörker zu prüfen.

VI. Unter „Telegrammen in chiffrirter Sprache“ versteht man diejenigen Tele-
gramme, deren Text gänzlich oder zum Theil aus Gruppen oder aus Reihen von Ziffern
mit geheimer Bedeutung besteht. Der chiffrirte Text der Prirattelegramme muß aus-
schließlich aus arabischen Ziffern zusammengesetzt sein.

In Staatstelegrammen kann der Text durch Ziffern oder durch Buchstaben mit
geheimer Bedeukung gebildet werden (vergl. III); dagegen ist eine Mischung von Ziffern
und Buchstaben nicht zulässig.

S. 6.

I. Die Urschrift jedes zu befärernden Telegramms muß in solchen deutschen oder nogemeine
lateinischen Buchstaben bz. in solchen Zeichen, welche sich durch den Telegraphen wieder- Erlordernise
geben lassen, leserlich geschrieben sein. Einschaltungen, Randzusätze, Streichungen oder
Ueberschreibungen müssen vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beaustragten
bescheinigt werden.

der zu besör.
dernden Tele-

gramme.
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II. Die einzelnen Theile, aus welchen ein Telegramm besteht, müssen in folgen-
der Ordnung aufgeführt werden:

1. die besonderen Angaben,
2. die Aufschrift,
3. der Text und
4. die Unterschrift.
II. Die ekwaigen besonderen Angaben bezüglich der Bestellung am Bestim-

mungdort, der bezahlten Antwort, der Empfangsanzeige, der Dringlichkeit, der Vergleichung,
der Nachsendung, der Weiterbeförderung, der offenen oder der eigenhändigen (nur an den
Empfänger selbst zu bewirkenden) Bestellung des Telegramms r. müssen vom Aufgeber
in der Urschrift, und zwar unmittelbar vor die Aufschrift niedergeschrieben werden. Für
diese Vermerke sind folgende, zwischen Klammern zu setzende Abkürzungen zugelassen.

(D) für „dringendes Telegramm",
(87) 7 „ gebührenpflichtige Dienstnotih“ ,

„Telegramm mit bezahlter Antwort",41 * „Telegramm mit dringenderbezahlter Antwort-,
(To) für „Telegramm mit Vergleichung“,
(CR) für „Telegramm mit Empfangaanzeige- und für „Empfangsanzeige“,
(F) für s——— Telegramm“,
(PI) für „Post beza(PR) für „Post finablheben.
(X) für „Eilbote bezahlt",
(RXT) für“ „Antwort und Bote bezahlt“,
(EE) für „Estafette bezablt“,
(RO) für „offen zu bestellendes Telegramm“,

(ld für „eigenhändig zu bestellendes Telegramm".Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten, welche nöthig sind, um dieneternübiung des Telegramms an dessen Bestimmung zu sichern, und ferner so be-
schaffen sein, daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachforschungen und Rückfragen
erfolgen kann. Sie muß für die großen Städte die Straße und die Hausnummer nach-
weisen oder in Ermangelung dieser Angaben Näheres über die Berufsart des Empfängers
oder andere zweckentsprechende Mittheilungen enthalten. Selbst für kleinere Orte ist es
wünschenswerih, daß dem Namen des Empsängers eine solche ergänzende Bezeichnung
beigefügt wird, um im Falle einer Enkstellung des Eigennamens der estiinmungeenftalfür die Ermittelung des Empfängers einen Mot zu gewähreu. Die genaue Bezeich-
nung der geographischen Lage des Vostnmungsortet . erforderlich, sofern unn Zweifel
über die dem Telegramm zu gebende Richtung bestehen kann, namentlich bei gleichlauten-

den Butzüescsine.Die Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist zulässig, wenn dieselbe vorher
seitens 50 Empfängers mit der Telegraphenanstalt gen Wohnortes vereinbart worden
ift. Demjenigen Korrespondenten, welcher eine mit t Telegraphenanstalt vereinbarteabgekürzte Aufschrift hinterlegt hal, ist gestattet, diese arst in den für ihn bestimmten
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Telegrammen an Stelle des vollen Namens und der Wohnungsangabe anwenden zu
lassen. Der Name der Bestimmungs-Telegraphenanstalt muß außerdem angegeben werden.

VI. Für die Hinterlegung und Anwendung einer abgekürzten Aufschrift bei einer
Telegraphenanstalt ist eine GeFbühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im Voraus zu
entrichten. Diese Vergünstigung erlischt, falls die Verabredung nicht verlängert wird,
mit dem Ablauf des 31. Dezember des Jahres, für welches die Gebühr entrichtet wor-
den ist.

VII. Als eine Abkürzung der Ausschrift wird auch angesehen, wenn der Empfän-
ger verlangt, daß an ihn gerichtete Telegramme, ohne diesbezügliche nähere Angaben in
der Ausschrift, zu gewissen Zeiten in bestimmten Lokalen, z. B. an Wochentagen in dem
Geschäftslokal, an Sonntagen in der Wohnung, oder zu gewissen Stunden in dem Kom-
toir, zu anderen in der Wohnung oder der Börse regelmäßig bestellt werden sollen. Die
birfür im Voraus zu entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls 30 Mark für das Kalender-
jahr; sie kommt auch dann zur Erhebung, wenn der betreffende Korrespondent für die an
l *. Telegramme mit der Telegraphenanstalt eine abgekürzte Aufschrift verein-
bart hat.

VIII. Telegramme, deren Aufschrift den in vorstehenden Punkten vorgesehenen
Ansorderungen nicht entspricht, sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen werden,
jedoch nur auf Gefahr des Absenders. Der Absender kann eine nachträgliche Vervoll-
ständigung des Fehlenden nur gegen Aufgabe und Bezahlung eines neuen Telegramms

beansprach en.N. Die Aufgabe von Telegrammen ohne Texk ist zulässig. Die Unterschrift
kann in abgekürzter Form geschrieben oder weggelassen werden. Die elwaige Beglaubi-
gung der Unterschrift ist hinter dieselbe zu seen.

Di: Aufgabe von Telegrammen taun bei jeder für den Telegraphenverkehr er- ältet- von
öffnelen ian hs (auch brieflich) erfolgen. Telegrammen.I. Telegramme können auch bei den Vahnposten, und zwar in der Regel mittels
der an i. Vahnpostwagen befindlichen Briefeinwürfe zur Beförderung an die nächste
Telegrapbenanstalt eingeliefert, sowie den Telegraphenboten und den Landbriefträgern bei
der Bestellung von Telegrammen oder Postsendungen zur Besorgung der Ausgabe über-
geben werden.

rößeren Verkehrsorten können sämmtliche Postanstalten, auch wenn mit
diesen eine Telegraphenbetriebsstelle nicht verbunden ist, zur Annahme von Telegrammen
ermächtigt, auch kann die Benutzung der Briekkasten zur Auflieferung von Telegrammen

gestattet werden Bei der Milnahnie der Telegramme durch die Telegraphenboten und die Land-
tuires * eine Zuschlagsgebühr von 10 Pfennig für jedes Telegramm zur Er-

8. 8.

Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gelten die folgenden Nhenne#a) Alles, was der Aufgeber in der Urschrift seines Telegramms zum Zwecked Wen.



Beförderung niederschreibt, wird bei der Berechnung der Gebühren mitge-
zählt, mit Ausnahme der Angabe des Barserderungurregesg, der Unterschei-dungszeichen, Bindestriche, Apostrophe und Absatzzeichen

b) Der Name der Abgangsanftalt, der Tag, die Stunde uud Minute der Auf-
gabe werden von Amtswegen in die dem Empfänger zugustellende Ausferti-
gung eingeschrieben. Nimmt der Aufgeber diese Angaben ganz oder bheil-
weise in den Text seines Telegramms auf, dann werden sie bei der Wort-
zählung mitgerechnet.

c) Die größte Länge eines Tanwortes in offener Sprache ist aur -staben nach dem (durch die Ausführungs-Uebereinkunft zu dem eilig
gültigen internalionalen Telegraphenvertrage eingeführten) Moepbe
festgesebt. Der Ueberschuß, je bis zu weiteren 15 Buchstaben, wird für ein
Wort gezählt.

4)) Die größte Länge eines Taxwortes in verabredeter Sprache ist auf
10 Buchstaben festgesebt. Die Wörker in offener Sprache, welche im Tert
eines gemischten, aus Wörtern der offenen und der verabredeten Sprache

r—*e Telegramms enthalten sind, werden bis zur Höhe von
0 Buchstaben für ein Wort gezählt. Vom etwaigen Ueberschuß wird jedeKene bis zu 10 Buchstaben für ein weiteres Wort gezählt. Wenn dieses

gemischte Telegramm außerdem einen chiffrirten Text enthält, so werden die
chiffrirten Stellen nach den Beftimmungen unter b gezählt.

enn das gemischte Telegramm nur einen Text in offener und einen
solchen in chiffrirter Sprache enthält, so werden die in offener Sprache ab-
befaßten Stellen den Bestimmungen unter c. und der in chiffrirter Sprache
obgefaßte Text den Vorschriften unter h entsprechend gezählt.

e) Als je ein Wort werden gezählt:

s)

— . der Name der Bestimmungsanslalt, des Beslimmungslandes und der

Mnterabtbeilung des Gebicto, aber nur in der eiegammasschn, ohneücksicht auf die Zahl der zu ihrem Ausdruck gebrauchten Wörler und
uest.3 unter der Bedingung, daß diese Wörter so geschrieben sind,

wie sie in den amtlichen Verzeichnissen erscheinen,
jedes einzeln stehende Schriftzeichen (Buchstabe oder Ziffer),
das Unterstreichungsgeichen,
die Klammer (die beiden Zeichen, welche zu ihrer Vildung dienen),
die Anführungszeichen (die besonderen Zeichen am Anfang und Ende
einer einzelnen Stelle),

. die nach 8. 6111 detche Abkürzungen für die besonderenAngaben
vor der Telegrammausschr

*

Die durch einen BVindestrich Ae#annn Ausdrücke werden für so viele
Wörter gezählt, als zu ihrer Bildung dienen. Die durch einen Apostroph
getrennten Wörker werden für eben so viele einzelne Wörler gezählt. Es können
jedoch die in der englischen und französischen Sprache vorkommenden zu-
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sammengesetzten Wörter, deren Gebräuchlichkeit nöihigen Falls durch Vor-zeigung eines Wörterbuches nachgewiesen werden muß, als ein Wort geschrieben
und den Bestimmungen unter c entsprechend taxirt werden.

9) Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zusammenziehungen oder Veränderungen
von Wörtern werden nicht zugelassen. Es werden jedoch die Eigennamen

von Städten und Ländern, die GGeschlechtenamer. die Namen von Ortschaften,Plätzen, Voulevards, Straßen s. w., die Namen von Schiffen, ebenso
wie die ganz in Buchstaben geihrieieme. Zahlen nach der Anzahl der zum
Ausdruck derselben vom Aufgeber gebrauchten Wörter gezählt.

h) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so viele Wörter gezählt, als
sie je 5 Ziffern enthalten, nebst einem Wort mehr für den etwaigen Ueber.
schuß. Dieselbe Regel findet Anwendung auf die Zählung von VBuchftaben-
Gruppen in Staatstelegrammen, ebenso auch auf Gruppen von Buchstaben
und Ziffern, welche entweder als Handelsmarken oder in den Seetelegrammen
angewendet werden (vergl. I§. 5 II und 171).

i) Für je eine Ziffer werden gezählt: die zur Bildung der Zahlen benutzten
Punkte und Kommata, sowie die Bruchstciche, ferner die Buchstaben, welche
den Ziffern angehängt werden, um sie als Ordnungszahlen' zu bezeichnen.

k) Sofern ein Prirattelegramn, den Bestimmungen im §. 5 VI entgegen,
zusällig eine Gruppe von nicht anwendbaren Buchftaben eder ein Wort
enthält, welches keiner der für den internationalen Verkehr zulässigen Sprachen
angehört, so wird diese Buchstabengruppe oder dieses Wort gemäß den
Bestlimmungen unter h des gegenwärtigen Paragraphen gezählt.

!) Die Wortzählung der Aufgabcanstalt ist für die Gebührenberechnung dem
Aufgeber gegenüber entscheidend.

8. 9.

l. Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle Entfernungen eineGob von —J 4
5 Pennig für jedes Wort, mindestens jedoch derBetrag von 50 Pfennig erhobeI. Für gewöhnliche Stadttelegramme, welchein solchen Städten zugelassen onan,.
innerhalb deren Weichbild mehrere unter sich durch Telegraphenleitungen verbundene
Telegraphenanstalten dem Verkehr geöffnet sind, wird eine Gebühr von 3 Pfennig für
jedes Wort, mindestens jedoch der Belrag von 30 Pfennig erhoben.

III. Für jedes bei einer Eisenbahn-Telegraphenstation aufgegebene Telegramm kann
von den Eisenbahnverwaltungen ein Zuschlag von 20 Pfennig vom Aufgeber erhoben
werden. Auherdem sind die Eisenbahn-Telegraphenstalionen berechtigt, für jedes von ihnen
bestellte Telegramm vom Empfänger ein Bestellgeld von 20 Pfennig zu erheben. Beides
zusammen darf aber für die ausschlichtich mit dem Vahntelegraphen beförderten Tele-
gramme nicht erhoben werden. Für diese Telegramme ist vielmehr nur die Erhebung der

—’Jl von 20 Pfennig gestattet.e für den telegraphischen Verkehr mit dem Auslande maßgebenden Tarifekönnen i dr Telegraphenanftalten eingesehen werden

les tat-se

8
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Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender, durch 5 nicht theilbarerPfennigecir ist bis zu einem solchen aufwärts abzurunden.

S. 10.
Der Aufgeber eines Privaltelegramms kann den Vorrang bei der Beförderung

und der Bestellung vor den gewöhnlichen Privaltelegrammen erlangen, wenn er das
Wort „dringend“ oder abgekürzt die Bezeichnung „(D)“ vor die Ausschrift setzt und die
dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von gleicher Längr erlegt. Für dringende
Telegramme wird demnach eine Gebühr von 15 Pfennig, bei Stadttelegrammen eine
Gebühr von 9 Pfennig für das Wort, mindestens jedoch der Betrag von
bz. von 90 Pfennig erhoben (vergl. g. 9). Der im 8. 9 unter III angegebene uschsag
für die bei einer Eisenbahnstation aufgegebenen Telegramme kommt dagegen nur einfach
—wie für gewöhnliche Telegramme — zur Erhebung.

S. 11.
lI. Der Aufgeber kann die Antwort, welche er vom Empfänger verlangt, voraus-

bezahlen; die Vorausbezahlung darf indessen die Gebühr eines Telegrammo irgend einer
Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II. Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen, so hat er in die Urschrift,
und zwar vor die Ausschrist, den Vermerk „Antwort bezahlt“ oder „(Rl)),, eintretenden
Falles unter Beifügung einer Angabe über die vorausbezahlte Wortzahl, niederzuschreiben
und den entsprechenden Betrag innerhalb der durch die Bestimmung zu ! gezogenen
Grenze zu entrichten. Hat der Aufgeber die Wortzahl nicht angegeben, so wird die
Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern erhoben. Der Aufgeber, welcher
eine dringende Antwort vorausbezahlen will, hat den unter Umständen durch die Angabe
der Wortzahl zu ergänzenden Vermerk „dringende Antwort bezahlt“ oder „(RbPD)“ vor

die Aufschrift niederzuschreiben; es kommt alodamn die Gebühr eines dringenden Tele-hramms von entsprechender Wortzahl zur Erhebung.
jII. Am Bestimmungsorte überfendet die Ankunftsanstalt dem Empfänger mit der

Telegrammausfertigung ein Antwortsformular, welches demselben die Befugniß ertheilt,
in den Grenzen der vorausbezahlten Gebühr eln Telegramm an eine beliebige Beslim-
mung innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Ausstellung des Formulars ab gerechnet, un-
entgelllich aufzugeben.

IVv. Wenn die für ein Anlwortstelegramm zu entrichtende Gebühr den Werth des
für dasselbe Loransbezahlten Betrages übersteigt, so ist das Mehr der Gebühr baar zu
entrichten. Im entgegengesetzten Falle verbleibt das Mehr des vorausbezahlten Betrages

gegen die tarismäßige Gebühr der Telegraphenverwaltung.Eine Rückzahlung der Antwortgebühr findet, abgesehen von dem im 8. 20 1erwähnten Falle ni
VI. Kann das Ursprungstelegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann

wird die im §. 22 vorgesehene telegraphische Meldung über die Unbestellbarkeit an die
Aufsgabeanstalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung erfolgt, benachricht die An-
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kunftsanstalt den Aufgeber von der Unbestellbarkeit durch eine dienstliche Meldung, welche
die Stelle der Antwort vertritt, sobald die zur Auffindung des Empföngers unternom-
menen Nachforschungen sich als fruchtlos erwiesen haben, spätestens nach 3Tagen. Ver-
weigert der Empfänger ansdrücklich die Annahme des für die Antwort bestimmten Formu-
lars, so giebt die Auskunftsanstalt dem Aufgeber ebenfalls Kenntniß durch eine dienstliche
Meldung, welche gleichfalls die Stelle der Antwort vertritt.

12.
I. Der Aufgeber eines jeden Telcgramns hat die Befugniß, die Vergleichung

desselben zu verlangen. In diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Vermerk „Ver-
gleichung“ oder „(TO)“ niederzuschreiben. Das Telegramm ist dann von den verschiedenen

Austalten, urh bei seiner Beförderung mitwirken, vollständig zu vergleichen.ge Gebühr für die Vergleichung eines Telegramms ist gleich einem Viertelder Gebühr e ein, gewöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

KF. 13.
I. Der Aufgeber eines jeden Telegramms kann verlangen, daß ihm der Tag und

die Stunde, zu welcher das Telegramm dem Empfänger zugestellt worden ist, unmitkelbar

nach erfolgter Bestellung telegraphisch angezeigt werde. * nat. - ss Falle vor dieAusschrist den Vermerk „Empfangsanzeige“ oder „(CR)“I. Für die Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr, wi 46|4 “ gewöhnliches Tele-
gramm von 10 Wörtern zu entrichten.

III. Kann das Telegramm bri der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird die
im F. 22 vorgesehene Unbestellbarkeitsmeldung sogleich erlassen. Die Empfangsanzeige
wird später abgesandt, entweder nach erfolgter Bestellung des Telegramms, wenn sie
mõglich geworden ist, oder nach 24 Stunden, wenn sie nicht hat stattfinden können; in
diesem zase zeigt sie den Grund der Unbeslellbarkeit an.. Der Aufgeber kann verlaugen, daß ihm die Empfangsanzeige nach einem
anderen Vi als nach dem Ausgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde,
insofern er die dazu erforderlichen Angaben in das Ursprungstelegramm aufnimmt.

g. 14.
Die Telegraphenanstalten an solchen Orlen, an deuen eine Postanstalt besteht,sind zugenn. in Vertretung der Orts-Poslanstalt Beträge auf Postamweisungen, welche

auf telegraphischem Wege überwiesen werden sollen, von den Absendern entgegenzunehmen.
Auf 3 findet diese Bestimmung keine Amwendung.

ch sind die Telegraphenanstalten, mit Ausnahme der Eisenbahn-Telegraphen=
stationen zunch wenn bei ihnen Postanweisungen auf telegraphischem Wege eingehen,

die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der Orts-Postanstalt vor geschehener

Bestellung der Lolcgraphilchn Poslamveisung an die Orts-Postanstalt zu bewirken:) nach Inhalt des Telegramms der Absender den Wunsch ausgesprochenhat, r½ e Auszahlung durch die Telegraphenanslalt geschehe, was durch
den Zusatz auf der Postamweisung: „telegraphenlagernd“ auszudrücken ist;

67
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b)im Falle der Geldempsänger, indem er die telegraphische Postanweisung er-
wartet, der Telegraphenanstalt den Wunsch ausgedrückt hat, die Jahlung gleich
nach der Ankunft der Anweisung bei der Telegraphenanstalt in Empfang
zu nehmen.

In beiden gällen muß der Auszohlung des Betrages der vollständige Ausweis
des Empfängers, falls derselbe nicht persönlich und als versügungsfähig bekannt ist, vor-
hergehen. Die kelegraphische Postanwelsung ist alsdann von der Telegraphenanstalt mit
dem (vorzuschreibenden) Quittungsvermerk zu versehen, dieser vom Empfänger zu unter-
schreiben und die Unterschrift durch die Telegraphenanstalt mit dem Zusatze zu beglaubigen,
daß der Empfänger bekannt sei, oder daß und in welcher Weise er den Ausweis geführt habe.

8. 15.
I. Der Aufgeber eines Telegramms kann, indem er vor die Ausschrift den Ver-

merk „nachzusenden“ oder „(FS)“ niederschreibt, verlangen, daß dasselbe sofort nach der
vergeblich versuchten Zustellung von der Beftimmungsanstalt an den neuen, ihr in der

Wohnung des Empfängers bekannt gegebenen Destihenuntort weiterbefördert werde. Der Vermerk „nachzusenden“ oder „(FS)“kann auch von mehreren hinter-
einander stehenden Bestimmungsangaben begleitet sein; das Telegramm wird dann n
einander an jeden der angegebenen Beftimmungsorte, nzthigensalls bis zum letzten, befördert.

III. Bei der Aufgabe eines nachzusendenden Telegramms ist nur die auf die erfle
Besörderungsftrecke entfallende Gebühr zu entrichten, wobei die vollsländige Aufschrift in
die Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nachtelegraphirung an einen neuen Be-
stimmungsort wird die volle tarifmähige Gebühr berechnet und vom Empfänger erhoben.

IV. Jedermonn kann nach gehörigem Ausweis verlangen, dah die bei einer
Telegraphenanstalt ankommenden und in deren Bestellbezirk ihm zuzustellenden Telegramme
an eine von ihm angegebene Adresse bestellt oder weiterbefördert werden. Die bezüglichen
Ankräge sind schriftlich zu ftellen.

. Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort verändert hat, so werden dem-
selben die für ihn eingehenden Telegramme an den neuen Ausenthaltsort nachtelegraphirt,

dies ausdrücklich verlangt worden ist, sofern dieser neue Aufenthaltsort
des Empfängers unzweifelhaft bekannt ist, innerhalb Deutschlands liegt, und sich am
ursprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte Anstalten der Reichs-Telegraphenverwaltung
bz. der Staals-Telegraphenverwaltung Bayerns oder Würktembergs befinden.

8 16.
I. Die Telegramme können gerichtet werden entweder an mehrere Empfänger in

einer Ortschaft oder in verschiedenen, aber in den Bestellbezirk einer und derselben Tele-
graphenanstalt fallenden Oertlichkeiten oder an einen und denselben Empfänger nach
verschiedenen Wohnungen i derselben Ortschaft mit oder ohne Weiterbeförderung durchPost, Eilboten oder Estaset

. Der Auheber **“ zu vervielfältigenden Telegramms mußjenachdUmftänden vor die Aufschrift eines jeden Empfängers die besonderen Angeben bergl.
* 6 III) niederschreiben; handelt es sich jedoch um ein dringendes oder zu vergleichendes
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Telegramm, welches zu vervielfältigen ist, so gengt es, wenn die Angabe der ersten
Aufschrift voranstcht.

III. Wenn ein zu vervielfältigendes Telegramm an mehrere Empsänger gerichtetist, so“ 9 jede Ausfertigung des Telegramms nur die ihr zukommende Ausschrift tragen,
es sei denn, daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte; dieses Verlangen muß durch
den vor die Ausschrift niederzuschreibenden gebührenpflichtigen Zusatz „sämmtliche Auf-
schriften mitzutheilen“ ausgedrücktwerden.

V. Das zu vervielsältigende Telegramm wird als ein einziges Telegramm taxirt,
wobei alle Aufschristen in die Wortzahl eingerechnet werden. Als Vervielfälligungsgebühr
werden daneben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für die zweite und jede weitere

Ausfertigung 40 Pfennig erhoben. Bei längeren Telegrammen erhöht sich diese Gebühr
für jede weitere Robe oder den Bruchtheil einer Reibe von 100 Wörtern um je 40
Pfennig. Indrrs,Vercchmung der Vervielfältigungsgebühr erscheint die Gesammtzahl derWörter des Tontes, der Unterschrist und der Ausschrist, und zwar wird die Gebühr für
jede Abschrift besonders festgestellt.

S. 17.

I. Telegramme, welche mit den Schiffen in See mitlels der an der Küste ge ·
legenen Seetelegraphen gewechselt werden, mssen entweder in deutscher Sprache, oder in
Zeichen des allgemeinen zeen abgekaht sein. In dem letzteren Falle werden sieals chiffrirte Telegramme behanII. Wenn sie für in W besindliche Schiffe beslimmt sind, muß die Ausschrift
außer den gewöhnlichen Angaben den Namen oder die amtliche Nummer und die
Nationalltät des Bestimmungsschiffes enthalten.

II. Diejenigen Telegramme, welche durch die Sec-Telegraphenanstalten innerhalb
30 Tagen nach ihrer Aufgabe (den Tag der Ausgabe nicht einbegriffen) den Bestimmungs-
schiffen nicht Ti übermittelt werden können, werden als unbeslellbar zurückgelegt.das Schiff, für welches ein Seetelegramm bestimmt ist, innerhalb 28 Tagen
nicht angekommen, so giebt die See-Telegraphenanstalt dem Aufgeber hiervon am Morgen
des 29. Tages durch eine dienstliche Meldung Keuntniß. Der Aufgeber kann gegen
Bezahlung eines Landtelegramms von 10 Wörkern verlangen, daß die See-Telegraphen-
anstalt sein Telegramm während eines weiteren Zeitrauns von 30 Tagen für die Zu-
stellung bereit halte. Geht ein solches Verlangen nicht ein, so wird das Telegramm von
der pss am 30. Tage als unbestellbar zurückgelegt.

IV. Die Gebühr für Telegramme, welche durch Vermittelung einer See.Tele.
graphenanstalt mit Schiffen in Sce gewechselt werden, beträgt 80 Pfennig für das

elegramm. Dieselbe wird den nach den sonstigen Oestimmungen zu erhebenden Ge-bühren hinzugerechnet. Die Gesammtgebühr für die an Schiffe in See gerichtelenTelegramme wird vom Aufgeber und für die von den ebhen kommenden Telegramme
vom Empfänger erhoben.

F. 18.
I. Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die Telegraphenlinien hinaus

Ete·
rtelegramme.

Weiserbe=
Lörderung.
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arfoltt nach Wunsch des Abbsenders eatweder durch die Post oder durch Eilboten, oderdurch Post und Eilboten, oder durch Estafett
II. Der Aufgeber hat die Art der kvon ihm verlangten ih’Ysfzs in

einem lursiichien Zusatz vor der Aufschrift anzugeben (vergl. §6Die Ankunfto-Telegraphenanstalt ist berechtigt, sich *uI 1# zu bedienen;
- wenn in dem Telegramm die Art der Weiterbeförderung nicht angegeben il.
b) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu bezahlende Weiterbeförderung

haudelt, und dieser sich früher geweigert hat, Kosten derselben Art zu bezahlen.
IV. Die Ankunftsanstalt ist verpflichtet, sich der Post zu bedienen:
a) wenn solches ausdrücklich von usgeber (vergl. 1) oder vom Empfänger (vergl.§. 15 IV) verlangt wordenb) wenn dieser Anstalt kein siels Beförderungsmitlel zu Gebole steht.

Telegramme jeder Art, welche durch Vermitlelung der Post an ihre Be-

simmn gelangen, also auch solche, welche postlagernd Leebeise werden sollen, werdenn der Anlunftsanstalt in der Regel ohne Kosten für den Aufgeber und für denEnpfenger als gewöhnliche Briefe zur Post gegeben. Ausgenommen sind jedoch fol-
gende Fälle:

1. Telegramme, welche als eingeschriebene Briese zur Post gegeben werden sollen,
sind mit der vor die Ausschrift niederzuschreibenden Angabe „Post (ingeschrieben“
oder „(b R)“ zu versehen und unterliegen einer vom Aufgeber zu entrichtenden
Einschreibgebühr von 20 Pfennig. Diese Einschreibgebühr von 20 Pennig
kommt auch bei der Auflieferung aller Telegramme mit Gupfangsangeg
welche mit der Post weiterbefördert, oder postlagernd niedergelegt werden sollen,
zur Erhebung, da diese Telegramme slets als eingeschriebene Briefe zur Posi
gegeben werden.
 ür Telegramme, welche von der deutschen Bestimmungsanstalt über das Meer

weiterbefördert werden sollen, hat der Aufgeber die Postgebühr zu entrichten.
Dieselbe beträgt:

a) nach dem europäischen Auslande und nach denjenigen überseeischen Ländern,
welche dem Weltpostverein angehören, 40 Pfennigb) nach den dem Weltpostverein nicht angehbriglrt überseeischen Ländern
60 Piennig.

. Telegramme, welche einer an der Grenze gelegenen deutschen Telegraphen-
anstalt zur Weiterbesörderung mit der Post nach dem Nachbargebiete und
darüber hinaus übermittelt werden, ohne daß der Fall einer Unterbrechung der
über die Grenze führenden Telegraphenverbindungen vorliegt, sind als unfrankirte
Briefe zu behandeln; das Porlo fällt dem Empfänger zur Last.

VI. Die Kosten für die Zustellung von Telegrammen mittels Eilbolen an Em-
bfänger außerhalb des Ortsbestellbezirks der Bestimmungs-Telegraphenanstalt können vom
Aufgeber durch Entrichtung einer festen Gebühr von 40 Pfennig für jedes Telegramm
vorausbezahlt werden. Der Aufgeber hat in diesem Falle den Vermerk „Eilbote bezahlt"
oder „(X)“ vor die Telegrammaufschrift zu setzen. Im Weiteren steht es dem Ausgeber
eines Telegramms mit bezahlter Ankwort frei, die elwa entstehende Eilbestellgebühr für

—
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das Antwortstelegramm nach dem Sate von 40 Pfennig im Voraus bei der Aufgabe
des Ursprungstelegramms zu entrichten. Das Ursprungstelegramm ist in diesem Falle
vor der Ausschrisft mit dem taxpflichtigen Vermerk „Ankwort und Vote bezahlt“ oder
„KX)“ zu verschen.

Findet die Vorausbezahlung des Eilbstenlehnes nicht slalt, so werden die wirklich
erwachsenden Auslagen vom Empfänger oder vom Aufgeber eingezogene Koslen für die Weiterbeförderung durch Estafette sind siets vom Aufgeber
zu ulrin.

VII. In Hällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme durch denfelben
Voten an denselben Empfänger findet die vorslehende Bestimmung unter VI gleichmäßig
Anwendung. Werden im Uebrigen durch denselben Boten an denselben Empfänger
gleichzeitig solche Telegramme abgetragen, für welche das Botenlohn im Voraus bezahlt
ist, und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist, so ist vom Empfänger das rrnenVotenlohn, abzüglich der im Voraus bezahlten Beträge, zu entrichten. Die
gleichzeitig zur Abiragung hgelangende Eilpostsendungen im Voraus bezahlte —
bleibt hierbei außer Betracht.VIII. In * Fällen werden auf besonderes schriftliches Verlangen des
Empfängers die für ihn eingehenden Telegramme seitens der Telegraphenanstalt nicht
durch Eilboten bestellt, sondern den Boten des Empfängers gelegentlich der jedesmaligen
Abholung von Postsenrungen mitgegeben. Unzuträglichleiten, welche elwa aus dieser
Einrichtung enlstehen, hat die Telegraphenverwaltung nicht zu vertreten.

8. 19.

I. Sämmtliche bekannte Gebhren sind bei Aufgabe des Telegramms im Voraus Tertzu entrichten.
. Es werden jedoch vom Empfänger am Bestimmungsorte erhoben:

) die Ergänzungögebühr für nachzusendende Tilebramun. crs. 8.
b) eintretendenfalls die Westerbeiürderungsgehüheen (vergl 18),) die Gebühren für die durch die See ihre Lornge B vom Meere her

beförderten Telegramme (vergl. §. 17).
In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Bestellung stattzufinden hat.

wird das Telegramm dem Empfänger nur gegen Erstattung des schuldigen Betrages

ausgehändigt.Die Emteichlung de „Gehühren kann bei den Telegraphenanstalten mittelsWMerihzellen oder baa bei den Eisenbahn-Telegraphenstationen nur baar — erfolgen.
Eine Bescheinigung ibrndieihrsrlel Gebühren wird nur auf Verlangen 2* gegen
Entrichtung eines Zuschlags von 20 Pfennig ertheilt. Bei gebührenfreien Staats-
telegrammen ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Auflieferung unenigeltlich
zu ertheilen.

IV. Personen, welche sich des Telegraphen häufiger bedienen, kann auf ihren
Antrag, gestaltet werden, die Gebühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten auf.
7n enen Telegramme monatlich zu entrichten. Sie haben alsdann an die betreffendeerkehrsanstalt, bei welcher sie ihre Telegramme aufgeben wollen, einen entsprechenden
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Vorschuß einzuzahlen, und als besondere Vergütung für die durch die Buchung der Ge-
bühren entstehende Mühewaltung eine Gebühr von 50 Pfennig für den Kalendermonat
und außerdem für jedes Telegramm, dessen Gebühren gestundet werden, 2 Pennig zu
entrichten. Auf Eisenbahn-Telegraphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

8 20.

I. Jedes Telegramm kann von dem Absender, welcher sich als solcher ausweit.und Wt zurückgezogen oder in der Beförderung aufgehalten werden, sofern es noch Zeit ist. Wenn
von

Telegrammen.

Buflellung der
Telegramme
am BHBeslim ·

mungsort.

in einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms noch nicht begonnen hat, so
werden dem Absender die Gebühren nach Abzug von 20 Pfennig erstaltet. Hat die
Abtelegraphirung bereits begonnen, so verbleiben die Gebühren der Telegraphenverwaltung;
vorausbezahlte Beträge für Weiterbeförderung, bezahlte Antwort, Empfangsanzeigen rc.
werden jedoch dem Aufgeber zurückgezahlt, wenn die vorausbezahlte Leistung nicht aus-
geführt worden ist.

II. Ein Telegramm, welches durch die Ursprungsanstalt bereits befördert worden
ist, tann nur auf Grund eines besonderen, von der Aufgabeanstalt nach den Beftimmungen
im F. 74 zu erlassenden Telegramms angehalten und vernichtet werden; für dieses Tele-
gramm sind die larifmäßigen Gebühren zu zahlen. Von dem Erfolge wird dem Aufgebermittels unfrankirten Briefes Kenntniß gegeben. Verlangt der Aufgeber ulegrapsch=
Auskunft, so hat er die Gebühr für eine telegraphische Antwort vorauszubegahlen. Die
erlegten Gebühren für das Telegramm, dessen Bestellung auf Verlangen unterdrückt wird,
werden nicht zurückgezahlt. Bei jedem derartigen Verlangen hat der Antratsleller das
Anfuchen schriftlich zu ftellen und sich als Absender oder dessen Beaustragter auszuweisen.

S. 21.
I. Die Telegramme werden bei der Aufnahme bz. gleich nach der Ankunft bei der

Bestimmungsanslalt, wenn die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt ist, verschlossen.
II. Dieselben werden, ihrer Ausschrift entsprechend, entweder nach der Wohnung,

dem Geschäftslokal 2c. des Empfängers bestellt bz. Sauf sonstige Weise weiterbefördert oder
postlagernd oder telegraphenlagernd niedergelegt. Im Weiteren können die angekommenen
Telegramme den Empfängern mittels Fernsprechers nach den hierüber erlassenen besonderen

estimmungen, übermittelt werdenDie Bestellung oder Weiterbesörderung der Telegramme geschieht mit thun-
lichster Beschleunigung nach der Neihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Vorranges.
(Wegen Uebergabe der Telegramme an die Boten des Empfängers vergl. §. 18 VIII.)

IV. Staats-, sowie Dieust- und dringende Privaktelegramme werden mit Vorrang
vor anderen Telegrammen bestellt. Die Aushändigung der Staatslelegramme und der
Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen Vollziehung eines demselben
beizugebenden Empfangsscheines.

. Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein an eine Behörde oder deren
Vorstand gerichtetes Staatstelegramm kann, wenn nicht eine besondere schristliche Verfügung
darüber gelroffen ist, nur der Vorstand der betreffenden Behörde, oder, in dessen Ab-
wesenheit, sein Stellvertreter als berechtigt angesehen werden.
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VI. Privattelegramme, sowie die nicht an eine Behörde oder deren Vorstand
brrchtten dienstlichen Telegramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des Empfängers
an ein erwachsenes Familienmitglied oder, wenn auch ein solches nicht zur Stelle ist, an

die Geichafttgehlfen an die Dienerschaft, Haus- oder Wirthöleute oder an den Thür-
hüter des Gasthofes bz. des Hauses zu bestellen, insofern der Empfänger für derarlige
Fälle nicht einen besonderen Bevollmächligten der Anstalt schriftlich namhaft gemacht, oder
der Aufgeber durch den vor die Aufschrist gesetzten Vermerk „eigenhändig zu beslellen-
oder rti verlaugt hat, daß die Zuflellung nur zu Händen des Empfängers selbst
ftattfindensoll.

VII. Sofern Privatbriefkasten oder Einwürfe sich an der Thür rc. der Wohnung
des Empfängers befinden, können die Telegramme, für welche Empfangscheine nicht
abzugeben sind, in jene Briefkasten rc. gesteckt werden. Telegramme, welche den Vermerk
geigenhändig zu bestellen“ oder „(NMP)“ tragen, sind jedoch stels an den Empfänger selost
zu beslellen; ebenso werden postlagernde oder telegraphenlagernde Telegramme nur dem
Empfänger soder seinem Bevollmächligten nach gehörigem Ausweis ausgehändigt. Tele-
gramme, welche die Bezeichnung „bahnhoslagernd“ tragen, werden an den Vahnhofs=
vorsleher oder dessen Stellvertreter abgegeben.

 Die an Reisende nach einem Gasthof gerichteten Telegramme werden, wenn
der Empfänger noch nicht eingetroffen ist, an den Wirth re. des Gasthofes mit dem Er-
suchen abgegeben, das Telegramm vorläufig in Verwahrung zu nehmen und dem Empfänger
bei seinem Eintreffen auszuhändigen. Am Tage nach der erfolgten Uebergabe eines
solchen Telegramms wird dasselbe, wenn die Uebergabe an den Empfänger inzwischen
nicht hat bewirkt werden können, durch einen Voten gegen Hinterlassung eines Benach-
richtigungszettels wieder abgeholt und zur Verkehrsanstalt zurückßebracht. Diese erläßt
nunmehr die Unbestellbarkeitsmeldung an die Aufgabeanstalt; im Uebrigen wird das

Delegtamn wie alle sonstigen unbestellbaren Telegramme behandelt.X. Ist weder der Empfänger noch souft Fe#an aufzufinden, der das Telegramm
zninnn so hat der Bote, wenn es sich um ein Telegramm handelt, für welches ein

Empfangsschein ausgeferligt ist, oder wenn sich für die Vestellung eines Telegramms
ohne Empfangsschein ein Privakbriefkasten oder ein anderer Weg der Bestellung nicht
darbietet, einen Benachrichtigungozettel in der Wohnung rc. des Empfängers zurückzulassen
oder an die Eingangsthür anzuheften, das Telegramm selbst aber zur Anstalt zurück-

zbringen: Mit den Telegrammen, welche mit dem Vermerk neigeahändig! zu bestellen-
ftr „(MP)“ versehen sind, ist in (#leicher Weise zu verfahren, wenn der bezeichnetee s#ogst nidt angetroffen wder Vote bei der — von Telegrammen mit Empfangsscheinen

den nbänzen #nch selbst antrifft und das Telegramm einem Anderen aushändigt, hat
der Letztere in dem Enpsengeschein seiner eigenen Unterschrift das Wort „für“" und den
Namen *“6 Empfängers beizufüge Dem Boten ist die nnahne von Geschenken untersagt.

g. 22.
1. Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und den Gründen der Unbeftell= Unbeseellare

9 Telegramme.
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barkeit wird der Aufgabeanslalt Kulchraphih Meldung gemacht. Liegt für die Unbestell-barkeit eines Telegramms ein Grund vor, welcher nicht ohne Weiteres aus dienftlicher
Veranlassung beseitigt werden kann und mnuß und ist der Absender des unbestellbaren
Telegramms aus der Unterschrift oder auf andere Weise mit genügender Sicherheit bekannt,
dann wird die Unbestellbarkeiksmeldung diesem sobald als möglich übermittelt. Der
Aufgeber kann die Ausschrist des unbestellbar gemeldeten Telegramms nur durch ein be-

zahltes relchtan vervollständigen, berichtigen oder beslätigenI. Ein Telegramm, welches von dem blragendel Voten als unbestellbarz
Anstalt zurückgebracht wird, isi bei der lepteren aufzubewahren. Hat sich innerhalb K405
Wochen der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms nicht gemeldet, so wird
solches vernichtet. In gleicher Weise wird mit Telegrammen verfahren, welche die Be-
zeichnung: „telegraphen“, „post.“ oder „bahnhoflagernd" tragen.

S. 23.
Die Telegraphenverwaltung leistet für die richtige Ueberkunst der Telegramme

oder delen Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Gewähr und
hat Nachtheile, welche durch Verlust, Entstellung oder Verspätung der Telegramme ent-
stehen, nicht zu vertreten.

Die entrichtete Gebühr wird jedoch erstaktet:
a) für ein Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphenbekriebes gar nicht

oder mit bedeutender Verzögerung in die Hände des Empfängers gelangt ist,
b) für ein verhlichenes Telegramm, welches in Folge Entstellung erwelolich

seinen Zweck nicht hat erfüllen können.Die Beschwerden oder rubre nd sind bei der Aufgabeanstalt einzureichen. Als
Beweisstück ist beizusügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt oder des Empfängers, wenn
das Telegramm nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zwbestelle Ausfertigung, wenn es sich um Entstellung oderVerzögerung handelt.
III. Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß nachgewiesen werden, daß und

durch welche Fehler das Telegramm derart enistellt ist, daß es seinen Zweck nicht hat

erfüllen kömen.V. Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß bei Verlust des Anrechtes
lnerhahzweier Monate, vom Tage der Erhebung an gerechnet, anhängig gemacht werden.

Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Gebühr einschließlich der Neben-
gebühren der Telegramme selbst, welche verzögert, entstellt, oder nicht augekommen Iün,
und auf die Gebühren der im §. 24 vorgesehenen Telegramme, nicht aber auf die
bühren solcher Telegramme, welche etwa durch die Verzögerung, Entstellung oder —
ankunft jener Telegramme veranlaßt oder nutzlos gemacht worden find.

S. 24.
Der Aufgeber und der Empfänger eines jeden Telegramms können innerhalbeiner aalt von 72 Stunden, welche je nach dem Fall der Auflieferung oder der Ankunft
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dieses Telegramms folgt, auf telegraphischem Wege Auskunft verlangen ober Erläuterungen
geben, welche sich auf das in der Uebermiltelung befindliche oder bereits beförderte Tele-
gramm beziehen. Sie können auch zum Zweck einer BVerichtigung ein Telegramm, welches
sie aufgegeben oder erhalten haben, entweder durch die Bestimmungs= oder Ursprungs-
Anslalt oder durch eine Durchgangs-Anstalt vollständig oder theilweise wiederholen lassen.
Sie haben folgende Beträge zu hinterlegen:

1. die Gebühr für das Telegramm, welches das Verlangen enthält,
2. die Gebühr für ein Antwortstelegramm, wenn eine telegraphische Antwort

gewünscht wird.

ll. Jedes berichtgende, ergänzende oder die Beförderung aufhebende Telegramm(vergl. §. 20) und jede aus Anlaß eines bereits beförderten oder in der Beförderung
begriffenen Telegramms auf Antrag des Aufgebers oder des Empfängers von Austalt zu
Anstalt ausgetauschte Mittheilung ist ein Diensttelegramm, welches nach dem gewöhnlichen

Tarif * wird.ie für die Berichtigungslelegramme erhobenen Gebühren werden auf des-
fallsigen u zurückgczahlt, wenn die Wiederholung erweist, daß das oder die wieder-
holten Wörter im Ursprungstelegramm unrichtig wiedergegeben worden sind. Wenn im
Ursprungstelegramm einige Wörter richtig und einige andere Wörter unrichtig wiedergegeben
worden sind, so wird dieGebühr für diejenigen Wörter nicht erstattet, welche in dem
Auskunft verlangenden wie in dem Murworte Dienstteiegramm die im Ursprungs-
lelegramm rigis wiedergegebenen Wörter bezeichne Gebühr sür das undranaigeanna welches zu dem Antrage auf Be-
sichtigung un gegeben hat, wird nicht zurückgezahlt.V. Dem Antrage auf Berichtigung eines beförderten oder in der Beförderung
begriffenen Telegramms darf von den Telegraphenanstalten nur dann Folge gegeben
werden, wenn der Antragsteller sich als Aufgeber oder Empfänger des betreffenden Ur-
sprungstelegramms oder als BVevollmächtigter eines derselben ausgewiesen hat.

8. 26.

I. Gebühren, welche für beförderte Telegramme zu *Pp erhoben sind, oder deren
Einziehung vom Empfänger nicht erfolgen konnte, —sei es, daß brsete die Bezahlungverweigert hatte, sei es, daß er nicht aufgefunden worden war, hat der Absender auf
Wus WW Irrthmlich zu viel erhobene Gebhren 2 dem Aufgeber
zurü uile Vekrag der vom Ausgeber zu viel verwendeten Werthzeichen wird jedoch
nur auf seinen Antrag erstattet.

I. Der Aufgeber und der Enwfänger, * sie sich als solche gehörig ausweisen,
sind berechtigt, sich beglaubigte Abschristen der von ihnen aufgegebenen, und der an si
gerichteten Telegramme ausfertigen zu lassen, wenn sie Ort und Tag der Aufgabe Fan

angeben können, und die Urschriften 00h vorhanden sind. Diese Urschriften werden inder Regel 6 Monate lang aufbewahrt.
II. Für jede Abschrift eines unter Angabe der Aufgabezeit und des Aufgabeortes

Nachzahlung

rn "Etühren.

Tel,
ie abs ln
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genau bezeichnelen Telegramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern 40 Plennig,
bei längeren Telegrammen 40 Psennig mehr für jede Reihe von 100 Wörtern oder
einen Theil derselben zu entrichten. Bei ungenau bezeichneten Telegrammen sind außer
der Schreibgebühr die durch die Aussuchung des Telegramms entstehenden Kosten zu zahlen.

§. 27.
Nebentel

ureser#8 Die Bedingungen für Nebentelegraphen und besondere Telegraphenanlagen, sowie
Für. für die Fernsprecheinrichtungen werden vom Reichs-Postamte festgesetzt.

br,richiun 5. 28.
Gellungs. I. Die vorslehenden Bestimmungen gelten, soweit nicht Abweichungen ausdrücklich

beresch vorgeschrieben sind, auch für die Telegramme, welche unter Benutzung von Eisenbahn-

telegraphen beehen werden. In Bezug auf den telegraphischen Verkehr mit dem Auslande kommen dieLestimmungen der bezüglichen Telegraphenverträge zur Anwendung.

Verlin, den 15. Juni 1591.

Der Reichskanzler.
In Vertrelung:

von Stephan.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 8.
(Ausgegeben am 17. Oktober )

20. i 6.Bekanntmach vom 21. Juli 1891,Personal= ueger. in den für dasGroßherzogthum Sachsen und das
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie bestehenden Sachverständigen-Vereinen

betreffend.

Nach einer Mittheilung des Großherzoglich Sächsischen Staatsministeriums in
Weimar ist an Stelle des verstorbenen Kunsthändlers Karl Bauer in Weimar der Kunst-
händler Hermann Rasch daselbst als Mitglied des künstlerischen und photographischen

Sachverständigen.„Vereines ernonnt worden.Solches wird unter Hinweis auf die Regierungs-Bekanntmachung vom 5. Januar
18391 (Geletz). S. 4) hierdurch zur öffentlichen Kennkniß gebracht.

Greiz, am 21. Juli 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesreglerung.
Dr. Mortag.

Saupe.

21. Regierungs-Bekanntmachung vom 24. August 1891,
die Verleihung der Rechte einer juristischen Person an den allgemeinen

Turnverein zu Herrmannegrun betreffend.
Mittelst Hechsilandesherricher Signatur sind dem allgemeinen Turnverein zu Herr-

mannsgrün auf sein Ansuchen die Rechte einer juristischen Person .e a Widerruf ver-
liehen worden, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wir

Greiz, den 24. August 1891.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
1

Saupe.
10
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27. rr n MM 4 „#
S

Unter Bezugnahme auf die Regierungs-Verordnung vom 2. Oktober 1888, be-
treffend die thierärztliche Untersuchung der nach den Exporthäfen der Nordsee zu trans.
portirenden Wiederkäuer und Schweine, (Gesetzsammlung Seite 43) giebt Fürstliche

kunderegtern bekannt,daß esfür die Viehsendungen, welche für den städtischen Schlachthof in
Bremen besinmn sind, der Beibringung des thierärzklichen Gesundheitszeugnisses nicht
bedarf.

Greiz, den 3. Oktober 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

23. Regierungs Verordnung vom 8. Oktober 1891,
die Abhaltung besonderer Kirmeßfeste, Erndtedankfeste oder Erndtefeste

Seitens der Gast= und Schankwirthe betreffend.
Es ist vielfach bemerkt worden, daß Gast und Schankwirthe an Orten, wo#

Kirmsen oder Kirchweihfeste als Gedächtnißfeiern der Einweihung von Kirchen oder

Erndiedankssste har nicht abbehalten werden, doch zu solchen äffenklich einladen, oder auchn Orten, wo solche kirchlich begangen werden, zu anderen Zeiten noch besondere Kirmeß-
Lstbarkeiien, Nachkirmsen, Cinssesest= und dergleichen in den Zeilungen oder mittels An-
schlägen ankündigen.

Es kann nicht fehlen, daß durch Irronstaltung und öffentliche Ankündigung solcher
Lustbarkeiten das kirchliche Gefühl verletztwSerenissimi Hoöchster rnene wird deshalb die Abhaltung von be-
sonderen Kirmsen und Erndtefesten Seitens der Gast= und Schankwirthe, ebenso wie die
öffentlichen Einladungen zu solchen besonderen Lustbarkeiten hiermit untersagt.

Die als Gedächtnißfeiern der Einweihung ven. * althergebrachten Kirmeß-seste eindn Kirchgemeinden werden hierdurch nichtbZuwiderhandlungen werden mit Geldftrafe von 7F0 55 100 Mark oder im Falle
der Unbalnia derselben mit entsprechender Haftstrafe belegt.

Greiz, den 8. Oktober 1891.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Gesebsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 9.
(Ausgegeben am 28. November 1891.)

24. Regierungs-Verordnung vom 30. Oktober 1891,

die polizeiliche Beaufsichtigung der Dauipflessel betreffend.

Mit Sercnissimi Hoöchster Genchmigung wird im Anschlusse an die als Beilage
Nr. 2 angefügte Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. August 1890, betreffendallgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von Danpftessein, hiermit
Folgendes verordnet:

I. Anlegung, Prüfung, Revision und Betrieb der Dampfkessel.
S. 1.

Tur Anfertigung der Dampfkessel darf nur gutes Material verwendet werden.Die Bestimmung der Stärke des Materials ist dem Verfertiger der Dampfkessel
überlassen. Derselbe hat dafür zu sorgen, daß die Wandstärken des Kessels, der Siede-
rohre, der Flammrohre, der Feuerbüchse, Rauchkammer und dergleichen mit Rücksicht auf
die etwa vorhandenen Verankerungen und Versteifungen, der beabsichligten Dampfspannung
entsprechend hergestellt werden..

8. 2.

Jeder Dampfkessel ist nach seiner letzten Zusammensetzung vor der Eimanerung
oder lummantelung durch den lechnischen Beamten zu besichtigen und auf Grund

. allgemeine-IBefilnnnuageuvombAugustlsOOmAnfchImgfemctFeftIgs
kut zu i-

Bei dem Gesuche um Vornabme einer Keeselrafung ist zugleich anzugeben, ob
die zur Prüfung erforderliche Druckpumpe vorhanden sei oder nicht. Die Prüfung setzt
voraus, daß der Kessel in allen seinen Theilen zugänglich und nicht angestrichen ist.

Der Kessel ist daher an dem von dem technischen Beamten Festufetenten-Tage,
von welchem der Lettere den Antragsteller rechtzeitig zu benachrichtigen hat (vergl.F.18),
vollständig mit Wasser gefüllt, zur Vornahme der Prüfung bereit zu halten.

Zum Nachweise dafür, daß die Prüfung mit befriedigendem Erfolge stattgefunden
hal, sind von dem lechnischen Beamten, von welchem dieselbe vorgenommen worden ist,

11
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die Niete, mit denen das Fabrikschild am Kefsel befestigt ist, mit dem Wappenstempel
u versehen.

Dausesic, aus dem Auslande müssen der Druckprobe nach den Vorschriften in
§. 11 der allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890 sowie der gegenwärtigen

Verordnung unterworfen werden.
Dampfkessel, welche in einem deutschen Bundesstaate von einem hiermit beauf-

tragten Beamten oder staatlich amchsiguen Sachverständigen nach den S§. 11 und 13der allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890 oder nach Vornahme einer Aus-
besserung in Gemäßheit des F. 12 dieser Bestimmungen geprüft und den Vorschriften
der lehleren entsprechend abgestempelt worden sind, unterliegen, sobald sie im Ganzen nach
ihrem Aufstellungsort trausportirt worden sind, einer weiteren Wasserdruckprobe vor ihrer
Einmauerung oder vor ihrer Wiederinbetriebsetzung nur dann, wenn sie durch den Trans-
port oder aus anderer Veranlassung Beschärigungen erlitten haben, welche die Wieder-
holung der Probe geboten erscheinen lassen. Sie sind jedoch nach dem Ermessen des
technischen Beamten durch diesen an dem Betriebsort vor der Einmaucrung oder
Ummantelung einer Besichtigung zu unterwersen, bei welcher der Kessel in allen seinen
Theilen zugänglich sein muß.

KP. 3.
Erfolgt die Belastung eines Sicherheitsvenlils durch Gewicht, so hat letzteres aus

einrm untheilbaren Stücke zu bestehen, welches, am äußersten Ende des Hebels angebracht,
der höchsten feslgestellten Dampsspannung entspricht. Das Belastungogewicht wird mit
dem amtlichen Stempel versehen.

Erfolgt die Belastung mit einer Federwaage, so muß die Einrichtung so gekroffen
sein, daß die Belastung nicht über die für die höchste festgesetzte Dampsspannung geltende
Vesleigert werden kann.

. 4.

Zur Anbringung ded amllichen Manomelerd, sowie zur Prfung der Kessel-
manometer muß ein Nohrstück, welchre in ein halbzölligrs Whitworthsch'es Muttergewinde
endigt, mit dem Kessel verbunden sein; von dieser Vorschrift sind nur die Kessel aus-
genommen, an denen einfache Gefäß- oder Hebermanometer mit nicht verjüngter Skala
sich befinden.

8. ö.
Dampfkessel, welche für mehr als sechs Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind

und solche, bei denen das Produkt aus der feuerberührten Fläche, in Quadrakmeter, und
der Dampfspannung, in Atmosphären Ueberdruck, mehr als 30 beträgt, müssen in be-
sonderen Kesselhäufern, welche nicht übersetzt sind, aufgestellt werden. Diejenigen Um-
fasjungowände der letzteren, welche öffentlichen Straßen oder fremden Grundslücken zugekehrt
sind und weniger als 8 m von diesen abstehen, müssen in mindestens 40 Cenlimeter
Stärke ausgeführt werden und dürfen Thür- und Feusteröffnungen nicht enthalten.

ie Dächer der Kesselhäuser sind thunlichst leicht herzustellen und mit feuersicherem
Material n decken.



46

Insoweit Dampfkessel in oder unter Räumen, in welchen sich Menschen auszuhatten
pflegen, öberhaupt aufgestellt werden dürfen, muß der Raum, in welchem der Kezfiel sich
befindet, eine hinlänglich große Grundfläche und Höhe besitzen und gehörig erleuchtet sein,
um die Vorschriften über Bedienung und VBeaussichtigung in Ausführung bringen zu
können. Sollen mehrere gleichzeitig im Bétriebe befindliche Dampfkessel in einem solchen
Raume aufgestellt werden, so darf die Summe der aus Heizfläche und Dampsspannung
gebildeten Produkte die Zahl 30 nicht übersleigen.

S. 6.

Alles Holzwerk muh oberhalb mindestens 2 Meler — senkrechl gemessen —
von der Oberfläche des Kesselgemäuers oder, insofern der Kessel nicht eingemauert ist,
von der höchsten Stelle des von den Heizgasen berührten KLessellbeite abstehen.

Für solche Kessel, bei welchen das Produkt aus der feuerberührten Fläche, in
Quadralmeter, und der Dampsspannung, in Atmosphären Ueberdruck, dreißig nicht über-
steigt, wird der oben vorgeschriebene Minimalabstand auf cin Moter vermindert, voraus-
gesebt, daß das Holzwerk durch Kalkmortelputz oder Blechbeschlag geschützt wird, und
andere Kesselwandungen oder abgehende Nauchrohre nicht näher als sechszig Centimeter
an das Holzwerk herantreten.

n den Zwischenräumen zwischen dem Kesfeimauerwente und den dasselbe um-
gebenden Wänden dürfen brennbare Gegenstände sich nicht befinden

S. .

e Wahl der Dimensionen für die Feuerungen und Schornsteine bleibt, insoweitdeöhalb 2 besondere Vorschristen in allgemeinen Baupolizeiordnungen, in den Lokal-
bauordnungen oder sonst gegeben werden, dem Ermessen des Besitzers überlassen.

Metallschornsteine für feststehende Dampfkessel sind nur dann zulässig., wenn ras
nächste Gebäude der benachbarten Grundstücke mit harter Dachung mindestens 30, mit
weicher Dachung mindestens 60 Meter entfernt ist.

§S. 8.

Die Feuerungen müssen so eingerichtet sein, daß die Verbrennung möhlichst rauch-
frei erfolgt und die benachbartenterundbesiter durch Nauch, Ruß re. Beschädigungen odererhebliche Belästigungen nicht erfahrenTreten solche Voescheegunhen oder Belästigungen, nachdem der Dampfkessel in
Betrieb geseht worden ist, dennoch hervor, so ist der Unternehmer zur nachträglichen Be-
seitigung derselben durch Erhöhung des Schornsteingo, Amwendung rauchverhütender Vor-
richtungen, Benuhung eines anderen Brennmaterials oder auf andere Weise verpflichtet
und hat solche innerhalb der nach Gutachten des technischen Beamten zu bestimmenden
Frist zu bewirken.

115



5. 9.
Die Anlegung von Feuerzügen, welche so geführt werden, daß die Heizgase Kessel-

lheile bestreichen, die im Inn#rn vom Dampf bespült sind (Oberzugkessel), hat derartig
zu erfolgen, daß ein Erglühen dieser Kesseltheile nicht zu befürchten steht, sowie daß die
Feuerzüge eine zur Befahrung hinreichende Weite erhalten.

sist dafür Sorge zu tragen, d Geräusch des ausslrömenden Dampfes,
utbelbih das Abblasen der Dampfkessel zum Kaltstellen derselben von der Straße aus
nicht in einer den Verkehr störenden Weise wahrgenommen werden kann.

Sind in der Nähe der für die Dampftkesselanlage gewählten Betriebsstätte Kirchen,
Schulen oder andere öffentliche Gebäude, Residenzen, Krankenhäuser oder Heilanstalten
gelegen, und ist die Anlage dessen ungeachtet gestattet, so ist, eventuell durch Anlegung
von Dampscondensationseinrichtungen oder entsprechenden anderen Vorkehrungen möglichst
zu verhindern, daß die Benutzung der genannten Gebäude durch das Geräusch des aus-

strmenden Dampfes eine erhebliche Störung erleidet.Das Abblasen der Dampfkessel zum Kalistellen derselben darf, Nothfälle aus-
genommen, in der Regel nur nach Beendigung der Arbeit in der betreffenden gewerb-
lichen Anlage, jedoch nicht nach 9 Uhr Abends vorgenommen werden.

S. 1Jeder fesistehende Dampfkessel ist z#ulshrch durch den technischen Beamten einer
äußeren Revision zu unterwerfen; es ist jedoch dem pflichtmäßigen Ermessen des technischen
Beamten überlassen, die Revision nach Maßgabe der Gesährlichkeit und sonstigen Be-
schaffenheit der Anlage und der über den Grad der Sorgfalt in der Wartung des Kessels

gemachten WMahrnehmungen öfter zu wiederholen.WodasAlter des Kessels oder die Dauer und Art des Vetriebes dem technischenBeamten es berteirr erscheinen lassen, sind die Dampfkessel einer inneren Untersuchung

in Verbindung mit einerWasserdruckprobe zu unterwerfen. Insofern nicht die im g. 12
der allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890 vorgesehenen Fälle in Frage kommen,
er folgt die Wasserdruckprobe bei Kesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr
als 10 Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem anderthalbfachen Betrage des
genehmigten Ueberdrucks, bei allen übrigen Kesseln mit einem Drucke, welcher den ge-
nehmigten Ueberdruck um 5 Aimosphären übersteigt.

Oberzugkessel sind längstens in zweijährigen Frislen einer inneren Revision und
mindestens nach je 5 Jahren einer Wasserdruckprobe zu unterwerfen, bei welcher hinsichtlich
des Probedrucks die in Absatz 2 enthaltenen Vorschriften Anwendung finden.

p 12.Die beweglichen Kessel (9 MWa# unterliegen folgenden besonderen

Jorschriften . Jeder bewegliche Kessel ist mindestens alljährlich einer äußeren Revislon,
und alle drei Jahre einer Wasserdruckprobe zu unterwersen. Dem Er-
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messen des technischen Beamten ist es überlassen, die Wasserdruckprobe
durch eine innere Revision zu ersetzen oder zu ergänzen. Die äußere
Revision kommt in demjenigen Jahre in Wegsall, in welchem eine Wasser-
druckprobe oder innere Revision vorgenommen wird.

Die Wasserdruckprobe erfolgt bei Kesseln, welche für eine Dampf-
spannung von nicht mehr als 10 Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind,
mit dem anderthalbfachen Bekrage des genehmigten Ueberdrucks, bei allen
übrigen Kesseln mit einem Druck, welcher den genehmigten Druck um 5
Atmosphären übersteigt.

Vei der Probe ist auf Orsortrn des technischen Beamten die Um-mantelung des Kessels zu beseitig
er Betriebsunternehmer ler- dessen Stellvertreter hat dem tech-

nischen Beamten zu der Zeit, zu welcher die Wasserdruckprobe auszuführen
ist, davon Anzeige zu erstalten, wann und wo der Kessel zur Untersuchung
bereit sleht.

. Bewegliche Kessel dürfen in Räumen, in welchen leicht entzündliche Gegen-
stände sich befinden, nicht in Belrieb genommen und nach Meendigung
des Gebrauchs vor eingetretener Verkühlung nicht aufbewahrt werden.
Bei BVenutzung beweglicher Kessel sind in allen Zällen die geeignelen
Vorkehrungen zu thunlichster Verhütung von Benersgefahr zu treffen;
insbesondere ist ausreichendes Wasser in Bereitschaft zu halten, um einen
entstehenden Brand sofork löschen zu können.
 Jeder im Betriebe befündliche bewegliche Kessel muß mit einer Einrichtung

versehen sein, kurt welche das Ausströmen von Funken aus dem Schorn-steine verhütet wird.
4 Die Ausstellung beweglicher Kessel hat derartig zu erfolgen, daß der

Betriebsort von
bewohnten Gebäuden,
anderen Gebäuden mit weicher Dachung,
Getreidc= und Heufeimen,
sonstigen Anhäufungen leicht breunbarer Stoffe,

sowie von öffenklichen Straßen und Wegen
Aa. bei Feuerung mit Steinkohlen oder Coks mindestens 12 Meter,
b. bei Feuerung mit Holz, Braunkohlen oder Torf mindestens 30 Meter

entfernk ist.
Belrägt der Abstand weniger, so bedarf cs zur Jubelriebsetzung des

Kessels der schriftlich erklärten Einwilligung des betheiligten Grundstücks-
nachbars oder der Strahenpolizeibehörde.

welche sich auf be-
nachbarten Grund-

slücken befinden,

. Wenn bewegliche Kessel ocwechemabin d. h. gegen Eutgelt an Anderezeüberlassen werden, so sind sowohl der Verleiher, als in dessen Abwesenheit
Derjenige, welcher an dessen Stelle den Kessel zu beaufsichligen hat, als



auch der Benützer des lehzteren für genaue Befolgung der Vorschriften
dieser Verordnung, sowie für jede vorkommende Fahrlässigkeit gleichmäßig
verantwortlich.

S. 18.

Während des Betriebes liegen dem esteer und Benützer eines Dampfkessels
sowie deren Verteier folgende VerpflichtungenEs ist darauf zu sehen, daß Aaen im Interesse der Sicherheit für den

Kessel vurzeschrkrenen Apparate wie auch die Speisevorrichtungen fork-
dauernd in ungestörter Wirksamkeit sich befinden, namentlich die Sicher-
beitsventile nicht überlasiet und Kessel, welche sich nicht in gefahrlosem
Zustande befinden, nicht im Betrieb erhalten werden.

Etwa vorkommende Mängel an den Kesseln und Apparaten müssen
durch geeignete Sachversländige sofort beseitigt werden.

2. Der Kessel mußin angemessenen, von der Beschaffenheit des Speisewassers
abhängigen Fristen gereinigt werden.

3. Die Bedienung des Dampfkessels ist nur zuverlässigen und in diesem

— Geschäfte wohl bewanderten Leuten anzuvertrauen.2 4. Es ist dafür zu sorgen, daß die letzteren mit den Verhaltungöregeln für
Kessel. Heizer (Beilage 1) oder mit den an deren Stelle für besondere
Fälle von der Landesregierung erlassenen Instruktionen wohl bekannt sind
und dieselben genau befolgen.

5. Der Nachweis der erhaltenen Betriebserlaubniß und das zu dem Kessel
gehörige Revisionsbuch sind stels zum Vorweisen bereit zu halten.

6. Alle bei Begutachtungen oder Revisionen von den zuständigen Vehörden
vorgeschriebenen Abänderungen sind, dieselben mögen nun durch besondere
Verfügungen angeordnet oder dem Besitzer des Kessels oder dessen Stell-
vertreter in anderer Weise schriftlich bekannt gegeben werden, unweigerlich
und innerhalb der gestellten Fristen auszuführen.

7. Bei Revisionen ist der technische Beamte von allen Vorkommnissen, welche
auf die Beurtheilung der fortdauernden Diensttüchtigkeit des Kessels von
Einfluß sein können, namentlich auch von kleinen vorgekommenen Repara-
turen in Kenntniß zu setzen.

. Kommt eine Explosion vor, so ist sofort sowohl der Vorsiczende des Landes-
ausschusses, als auch der ecchnische Beamte in Kenntniß zu setzen, bis zur
Veendigung der vorzunehmenden Erörterungen aber im Zustande des Kessels
und seiner Lage, sowie an den durch die Explosion berührten Bauten und
Einrichtungen ohne Zustimmung des die Erörterungen ausführenden tech-
nischen Beamten keinerlei Veränderungen vorzunehmen oder vornehmen zu
lassen, insosern nicht die Rettung oder Bewahrung von Menschenleben
oder die Offenhaltung des Verkehrs einer Eisenbahn oder eines öffent-
lichen Weges dies erfordert.
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II. Baugenehmigung, Vetkriebserlaubniß, Gebühren, Revisionsbuch.
a. Im Allgemeinen.

F. 14.
Zur Aulegung von Dampfkesseln, dieselben mögen zum Maschinenbetrieb bestimmt

sein vder nichk, ist die Genehmigung des Landesausschusses erforderlich.
DieseBeslimmung findet auch auf die Aufstellung von beweglichen Kesseln in den

Zällen Anwendung, in welchen dieselben nach der Anzeige des Besitzers oder Benützers
(vergl. §. 32) voraussichtlich für läugere Jeit als drei Monate an einem und demselben
Platze ausgestellt und daselbst in Betriehb gehalten werden sollen, dasern nach dem Gut-
achten des beamteten Technikers für Losce älle eine seste Einschließung und Ueberdachung

des bewoglich Kessels erforderlich wird.x4enZulässigkeit der Anlage ist nach den bau-, seuer- und gesundheitspolizeilichen—- (auch deuen, welche sich aus der Regierungsverordnung vom 1. September
1882 ergeben), sowic nach den allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890 und
den Beslimmungen gegemwärtiger Verordnung zu prüsen. Die Bestimmungen der Re-
hierungoverordnung vom 1. September 1882 Abschnitt 1 haben jedoch dann außer Belracht
zu bleiben, wenn cs sich um die Aufstellung eines beweglichen Kessels an einem Platze
für eine nicht länger als 1 Jahr andauerude Zeit handelt und der Besiter oder Benüter
desselben sich der Bedingung der Beseitigung desselben nach Ablauf dieser Frist dem

sinie:•“ gegenüber ausdrücklich unterwirst.ch ist die Genehmigung des Landcusschusses erforderlich, bevor ein älterer
Kessel nach erfolgterVeräuderung in der Lage der Betriebsstätte oder wesentlicher Re-

paratur oder Veränderung in der Bauart wieder in Betrieb genommen wir
Die Cntschließung des Landesausschusses über Gesuche um Gestatlung der Anlegung

neuer oder der Wiederausstellung älterer Dampfkessel erfolgt, nachdem der von der Fürfl-
lichen Landesreglerung ernannte technische Beamte beziehenllich auf Grund der unten in
§. 25 bezeichueten Unterlagen die projeklirte Anlage, von welcher ihm Seiten des Vor-

sitzenden des Landetausschusses Kenmniß zu geben ist technisch fur Mäsig beziehungsweisebedingungsweise zulässig befunden hat. Wird die Anlage vom technischen Beamten aus
lechnischen Gründen für unzulässig angesehen, so bat der Landegausschuß den Gesuchsteller
abfällig zu bescheiden.

Wegen des Verfahrens gelten die Vorschriften in Art. II und V der Ausführungs-
verordnung zur Vundesgewerbeordnung vom 27. Seplember 1869 verbunden mit F. 9
suh 2 des Gesetzes vom 25. Jannar 1871. Den Verhandlungen hat, soweit nöthig,
der technische Beamte beizuwohnen.

F. 11 den im F. 22 der allgemeinen Vinmungen vom 5. August 1890 bezeich-
nelen, r. Daupffkessel im gesehlichen Sinne nicht zu betrachtenden Kllsettauorbeiten ist
eine Genehmigung im Sinne des vorstehenden F. 14 nicht erforderlich.e Anlage ist ohne Weiteres unter Beachtung der Ulgemeinen Gesundheits.,
bau., und auenposeilchen Vorschriften zulässig. Vor ihrer Inbetriebnahme ist jedoch
Anzeige an die Polizeibehörde zu erstatten.



5. 16.
Der Vorsitzende des Landesausschusses hat eingehende Anzeigen von Dampfkessel-

Besitzern oder -Benützern und Maschinenfabrikanten, welche eine Begutachtung, Beslchtigung
oder Prüfung nöthig machen, sofort und spätestens binnen 3 Tagen dem lechnischen Be-
amten zugustellen. Innerhalb drei Wochen nach Eingang der Begutachtung oder Proto-
kolle sind die Ansuchenden mit Dalcheinung zu versehen, sofern nicht anderweit erforderliche
Erörterungen eine Verzögerung rechtfertigenDer Vorsitzende des Gnbegzarofhult ist nur in dem Falle einer vorgekommenen
Explosion (§F. 13 Nr. 8), sowle dann verpflichtet, den wegen der Vorschristen dieser
Verordnung vorzunehmenden Lokalexpeditionen beizuwohnen, wenn er hierzu durch den
kechuischen, Bramten ersucht wird; in allen übrigen Fällen ist er hierzu nur bercchtigt.iquidirung inDanpfkesielsachen sind dieselben Grundsäze wie in Baupolizei=
sachen zu seesolhen. Jedoch ist für die Correspondenz mit dem lechnischen Beamten in
keinem Falle, für die Betheiligung des Vorsitzenden des Landesausschusses an bokal-
cxpeditionen aber nur in den Jällen zu liquidiren, in welchen derselbe zur Theilnahme
verpflichtet war.

F. 17.
Die Strafen nach F. 147 der Bundesgewerbeordnung und nach Abschnitt III

gegenwärtiger Verordnung sind unter Berückssichtigung des Gutachtens des (echnischen
Beamten zu bestimmen.

S. 18.
Der lechnische Beamte hat bei allen in dieser Verordnung vorgeschriebenen Ve-

gtechtungen, Wasserdruckproben und Revisionen im Allgemeinen Nachstehendes zueobachten:
Die Anfertigung der Gutachten über geplante Anlagen und Veränderungen, sowie

beantragte Wasserdruckproben und Revisionen ausgeführter neuer oder veränderker Aulagen
hat er mit thunlichster Beschleunigung und spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen,
welche bei Begutachtungen von dem Tage an gerechnet wird, an welchem ihm die erforder-
lichen Unterlagen vollständig zugehen, auszuführen und hierbei die Abänderungen, welche
im Interesse der Sicherheit erforderlich sind, mit Bezeichnung der Herstellungsfrist, an-
zugeben, auch von den durch ihn bestimmten Terminen für Wasserdruckproben undRevisionen den Verstzenden des Landesausschusses vorher in Kenntuiß zu setzen.

S. 18.

Die vorgeschriebenen äußeren Revisionen der Dampfkessel sind ohne vorherige
Vrechrichigung der Kesselbesitzer vorzunehmen.technische Beamte hat sich bei der Revision nicht nur von der fortdauernden

Dienstchuhtert aller wesenllichen Theile der Dampfkesselanlage und von der eingetretenen
Abnutzung zu überzeugen, sondern auch alle Umstände zu beobachten, aus denen geschlossen
werden kann, ob bei dem Bekriebe Nachlässigkeiten und Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriften dieser Verordnung stattgefunden haben.
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Nach Ausführung der Revision ist das zu dem Dampfkessel gehörige Revisionsbuch
(vergl. . 27) von dem technischen Beamten mit einem auf die Revision wie auf die bei

surin,gemachten Wahrnehmungen bezüglichen Eintrag zu versehen.ilgleicher Eintrag ist nach Vornahme der im F. 12 der allgemeinen Bestimm·
ungen vom 5. August 1890 vorgeschriebenen Prüfungen wie der erforderlichen inneren
Revisionen oder periodischen Wasserdruckproben zu bewirken.

8. 20.

Der technische Beamte hat über alle von ihm vorgenommenen Wasserdruckproben
und Revisionen ausführliche Protokolle aufzunehmen, welche, sofern sich in denselben eine

Bemerkung über beobachtete Vernachlässigung oder W Abänderung befindet,
von dem Kessebesiger oder dessen Stellvertreter mit zu vollziehensind.Sind ineinem Protokolle Abänderungen vorgeschrieben, so ist zugleich zu bemerken,ob eine Nechsrison als erforderlich erachtet wird oder nicht. Jedes Protokoll ist nach
Ausfertigung einer den Akten des technischen Beamten einzuverleibenden Abschrift desselben
dem Vorsitzenden des Landesausschusses einzusenden.

hat der technische Beamte nach Ausführung der in den §§. 11 und 12
der allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 18690 vorgeschriebenen Wasserdruckproben
dem Kefselbesitzer oder dessen Siellvertreter eine vom ihm beglaubigte Abschrift des Proto-
kollco zuzufertigen, welche von letzterem der zu dem Kessel gehörenden Genehmigungsurkunde
einzuverleiben ist.

KC. 21.
Dem technischen Beamten liegt auch die allgemeine Aussicht darüber ob, daß den

im F. 13 unter 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen über die Heizer nachgegangen werde;
er hat sich daher zu überzeugen, ob die Dampfkesselheizer mit den allgemeinen Verhaltungs-
regeln genau bekannt sind, und denselben auf Verlangen hierüber eine Bescheinigung
ausgustellen.

§. 22.

Der gechnisce Beamte ist berechtigt:* #en Fällen, wo er dies für erforderlich erachtet, insbesondere bei
Wibersehlchteiton, die Betheiligung der Ortspolizeibehörde an den Wasser-
druckproben und Revisionen zu verlangen;
von dem Besitzer eines Dampfkessels bei Revisionen die Kaltlegung des
lehteren zu fordern, wenn Gründe zur Voraussetzung solcher Veränderungen
vorhanden sind, die sich nur in kaltem Zustande des Kessels erkennen lassen;
bei gefahrdrohendem Zustande einer Dampfkesselanlage die sofortige Außer-
betriebsetzung zu verfügen.

ie zu diesem Zwecke dem Inhaber abzufordernde Genehmigungs-
urkunde ist neben dem Revisionsbuch an den Landesausschuß abzuliefern.

12
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8. 28.
Für die Mühewaltungen des technischen Beamten sind die nachbemerkten Gebühren

an die Landeskasse zu entrichten. Der technische Beamte hat dieselben bei Mitkheilung
der im F. 20 vorgeschriebenen Protokolle dem Vorsitzenden des Landeausschusses zu
berechnen, welcher die liquidirten Belräge innerhalb vierwöchiger Frist von den zu ihrer
Abentrichtung Verpflichteten für Rechnung der Landeskasse einzieht.

Diehierbei inne zu haltenden Sätze der Kosten sind:

a.15. 14# jedes Gutachten über die Anlegung eines Dampfkessels;h. 5 M. für jedes Gutachten über die Veränderung eines Dampf-z#hte, Ker über Beschwerden wegen Belästigung, insofern letztere nicht
mit dem Gutachten über die Anlegung oder bemjenigen über die Ver-
änderung eines Dampfkessels zu erledigensind
 10 bis 20 M. für jede Wasserdruckprobe, rinschlehch Pircolleufnahme

8 bis 15 M. für jede Revision (Untesuchng nach Maßgabe des §.2Abs. 3 der Gewerbeordnung, sowie für jede Revision eines rr.
Kessels und für jede verschuldete Nechrrristo, einschließlich der Protokoll-
aufnahme;
1½ bes 56 M. für jede regelmäßige äußere Revision eines Danpfkessels;. für jede mit Zugbefahrung verbundene äußereNevisioneines

sowie für jede innere Revision eines solchen ohne Zug-
efahrung;

g. 15 M. 1r jede mit Zugbefahrung verbundene innere Revislon einesDampfiessels
Bei Dampfkesseln, bei welchen das Produkt aus der feuerberührten Fläche, in

Quadratmeter, und der Vanpsfpamung, in Atmosphären Ueberdruck, dreißig nicht über-
sleigt, ist jedoch höchstens

10 M. für jede Revision unter #|

e

-

und nur

4 M. für jede Revision unler ##
zu berechnen.

Wird die Revision unter A mit der Wasserdruckprobe (c) verbunden, so sind in
allen Fällen nur 10 bis 20 M. in Ansat zu bringen.

Bei auswärtigen Expeditionen ist außer den oben angeführten Gebühren noch
Auslösung nach dem Satze von 6 M. für den Tag, 3 M. für den halben Tag zu
berechnen, welche von dem Vorsitzenden des Landesausschusses auf Grund der Berechnung
des technischen Beamten für Rechnung der Landeskasse einzuziehen sind.

Für die Ausferligung der im § 24 Abs. 3 der Gewerbeordnung gedachten Be-
scheinigung wie des Revisionsbuchs sind besondere Kosten,

und zwar 1,50
nur dann zu berechnen, wenn die Aussertigung eines dieser Schriftstücke an Stelle eines
früheren durch Schuld des Besihers unbrauchbar gewordenen Exemplars erfolgt.

Bloße Besitzveränderung macht an sich die Ausstellung einer neuen Genehmigungs-
urkunde wie der im F. 24 Abs. 3 der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Bescheinigung
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und des Revislonsbuches nicht ' für die Eintragung des neuen Besitzers indes —* ist Nichts zu berechnen.
ei verschuldeten N# lrroistonen werden auch Transportkosten des lechnischen Be-

amten 0 den im Gesetze vom 11. Dezember 1880 für die unter S. 1. IV genannten
Beamien festgestellten Sätzen dem Kesselbesitzer zugerechnet und von demselben durch den
Vorsitzenden des Landesausschusses für Rechnung der Landeskasse mit eingezogen.

technische Beamte liquidirt in allen Fällen die ihm zukommenden Tagegelder
und Transporkkostenvergülungen der Landesregierung nach dem obenangezogenen Gesewze,
wenn er nicht ein Firum für dieselben erhält.

8. 24.
Beschädigungen eines Dampfkessels, welche bei den nach Maßgabe der allgemeinen

Beftimmungen vom 5. August 1890 ober gegenwärtiger Verordnung erforderlichen Wasser-
druckproben in Folge zu geringer Festigkeit sich zeigen, oder Verluste, welche in Folge der
Kaltlegung (F. 22 Ziffer 2), der Außerbetriebsehung (§F. 22 Ziffer 3), oder sonst durch
die Ausführung dieser Verordnung entstehen, gewähren keinen Anspruch auf Entschädig=
ungen den Aussichtsbehörden gegenüber.

b. Für feststehende Kessel insbesondere.
255. 25.

Ueber die beabsichtigte Anlegung eines feststehenden Dampfkessels ist
Anzeige an den Vorsitzenden des Landesausschusses zu erstatlen. Dabei ist anzugeben:

die Bestimmung des Kessels, beziehentlich die Krast und Art der Dampfmaschine
und ihre Verwendung; ob der Kessel bereils am Erzeugungsorte die Wasserdruckprobe
beslanden hat;
mit welchem Vrennmateriale derselbe geheizt werden soll.
leberdies muß beigefügt werden: ein Lageplan, welcher die den Ort der Ausstellung umgebenden öffentlichen

Wege und Grundstücke mit den darauf elwa befindlichen Gebäuden in
einem die hinreichende Deullichkeit gewährenden Maßstabe nachweist undüberdie Besitzgrenzen und die Zwecke, zu denen die Nachbargebäudebenutzt swerden, Ausschluß giebt;
eine Banzeichnung mit Grundriß und Verlikalschnitt des Kesselhauses oder
des Raumes, in welchem der Kessel aufgestellt werden soll; hieraus muß
sich sowohl der Standpunkt, als die Höhe des Schornsteins und die Lage

des Pssahautdacheo oder der Decke des Kesselraumes gegen die obereFlä s RKesselgemäuers deutlich ergeben;eine znteele Zeichnung des Kessels, aus welcher die Größe der vom
Feuer berührten Fläche zu berechnen und die Höhe des niedrigsten zu-
lässigen Wasserstands über den Feuerzügen zu ersehen ist, und welche die
etwa vorhandenen Verankerungen wie Farfeisungen erkennen *

do

*



4. eine Beschreibung, in welcher die Angaben des Fabrikschildes (. 10 der
allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890), die Maße des Keffels,
die Stärke und Gattung des Materials, die Art der Zusammenseung,
die Maße der Sicherheitsventile und deren Velastung, die Einrichtung der
Wasserstandszeiger, des Manometers, der Speisevorrichtungen, des Speise-
ventils und der Feuerung genau angegeben find,
und zwar:

Ziffer 1 in einem Exemplare,
Ziffer 2, 3 und 4 in zwei Exemplaren.

Der Beibringung von Nivellementsplänen bedarf es nur dann, wenn dieselben
wegen Wahrung allgemeinpolizeilicher Rücksichten, z. B. wegen Abflusses des Conden-
sationswassers von dem Landesausschusse verlangt werden.

Bei einer beabsichtigten wesentlichen Veränderung einer bereits als betriebsfähig.
erachteten Dampfkesselanlage sind der Anzeige nur diejenigen Beilagen beizufügen, aus
welchen die beabsichtigte Veränderung vollkommen deutlich erkannt werden kann.

S. 26.

Die Anzeige nebst Beilagen ist, falls der Landesausschuß nicht auf Grund orts-
statutarischer Bestimmungen oder besonderer örtlicher Verhälnisse die Anlegung eines
Dampfkessels an dem gewählten Orte überhaupt beanstanden zand deshalb den Antragsteller sofort abfällig bescheiden zu müssen glaubt, innerhalbder§S 16 und l8ange-gebenen Fristen dem technischen Beamten zur Begutachtung bm##uferdigk und von Letzterem
zu begutachten.

Der Vorsitzende des LandeSausschusses hat, wenn es sich um die Errichtung
einer Dampfkesselanlage in einer der Städte haudelt, dem betreffenden Gemeindevorstande
von dem vorliegenden Antrage, unter Mittheilung eines Exemplars des Situationsplanes
alsbald Kenntniß zu geben. Leterer ist spätestens binnen 8 Tagen an den Vorsitzenden
des Landesausschusses zurückzugeben.

Kann auf Grund des Gutachtens die Genehmigung ausgesprochen werden, so
stellt der Vorsitzende des Handesausschusses dem Ansuchenden die hierauf bezügliche urkunde
sowie in Verbindung mit dieser ein von dem technischen Beamten unterzeichnetes Exem-
plar der doppelt eingereichten Beilagen wieder zu und fügt im Falle bedingungsweiser
Genehmigung die Abschrift der von dem technischen Beamten in seinem Gutachten er-
forderten Veränderungen bei.

Das zweite Exemplar der Beilagen verbleibt bei den Akten des Landesausschusses.

S. 27.

Nach Vollendung einer neuen oder wesentlich veränderten Dampfkesselanlage ist
Anzeige an den Vorsitzenden des Landegausschusses zu erstatten. Die Erkheilung der
Bekriebserlaubniß hängt von dem Ergebnisse der in Folge dieser Anzeige (welche behufs
größerer Beschleunigung von dem Besiher pp. des Kessels gleichgeitig auch dem technischen
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Beamten gemacht werden kann) von dem technischen Beamten in Gemäßheit des §. 24
Abs. 3 der Gewerbeordnung vorzunehmenden Untersuchung (Revision) ab.

Bei dieser ist feflzustellen, ob die Anlage in jeder Beziehung den Bestimmungen
der ertheilten Genehmigung entspricht, anzugeben, welche Abänderungen etwa anzubringen
sind, und nach Befinden, in welchen Fristen dies zu geschehen hat, sowie zu bestimmen,
ob der soforligen Ingangsetzung der Anlage ein Bedenken enigegensteht oder nicht, und
ersteren Falles, ob eine Nachrevision erforderlich ist.

rgiebt sich bei der Untersuchung, daß . Ausführung der Mlage der ertheiltenchenchmigu entspricht, so fertigt der technische Bramte die in §. 24, Abs. 3 der Ge-
werbeordnung vorgeschriebene Bescheinigung (Betriebserlaubnißschein) aus, durch welche
nach Mitvollziehung Seiten des Zorsibenden des Landesausschusses dem Besiher die Er-
laubniß zum Betriebe erlheilt wird.

Der Betriebserlaubnißschein ist dem Unternehmer oder dessen Stellvertreter unter
Beifügung einer von dem technischen Beamten beglaubigten Abschrift des Revisionsproto-
kolles, sowie eines Revisionsbuches zuzustellen.

5. 28.
Nach Beendigung eines Umbaues, d. h. einer bloßen Erneuerung der Ein-

mauerung eines feststehenden Dampfkessels ist nach S. 27 zu verfahren.

c. Für bewegliche Kessel (tokomobilen) insbesondere.

29.
Hinsichtlich der Anlegung und Reussion neuer oder wesentlich veränderter, bereils

alsbetriebsfähig erachteter beweglicher Kessel, welche nicht dauernd an einem Betriebsort
aufgestellt werden, finden die in den §&amp;§. 25, 26 n 27 enthaltenen Bestimmungen mit

der Mahgabe sinngemäße Anwendung, daß 6 bei dem Gesuche um — zur
Anlegung eines solchen #efteie der Einreichung der im § 25 unter Ziffer1und 2 an-geföhrten Unterlagennicht bie Genehmigung r- für mehrere bewegliche Kessel von übereinslimmender
Bauart, Ausrüstung und Größe, welche in einer Fabrik im Lause eines Kalenderjahres

hergestellt Ferrnen- hemeinsam im Voraus beantragt und durch eine Urkunde ertheiltwerden, Für jeden auf Grund dieser Genehmigungsurkunde hergestellten beweglichen
Kelsel ist eine mit der betreffenden Fabriknummer zu versehende beglaubigte Abschrift der
Genehmigungsurkunde und ihrer Zubehörungen anzufertigen. Dieselbe gilt als Geneh-
migungsurkunde für den Kessel, dessen Fabriknummer sie trägt.

8. 80.
Bewegliche Kessel, deren Inbetriebnahme in einem deutschen Bundesstaate auf

Grund des F. 24 der Gewerbeordnung und der allgemeinen Bestimmungen vom 5. Au-

gust 1890 gestattet worden ist, können ohne nochmalige vbenbige Genehmigung in Be-trieb gesebt werden, sofern seit ihrer letzten Untersuchung (8. 12) nicht mehr als ein
Jahr verflossen ist und der erforderliche Nachweis hierüber beigebracht wird.
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g. 31.
Die nach Maßgabe von 8. 24 Abs. 3 der Gewerbeordnung von einem hierzu

ermächtigten Beamten oder Sachverständigen eines deuischen Bundesstaates ausgestellten
Bescheinigungen, die Vescheinigungen über die in Gemäßheit des F. 12 der allgemeinen
Beflimmungen vom 5. August 1890 vorgenommenen Wasserdruckproben und die Be-
scheinigungen über die Vornahme periodlscher Untersuchungen gelten den von dem tech-
nischen Beamten ausgestellten Bescheinigungen gleich.

S. 82.
In Betreff der Aufstellung und der Inbetriebnahme beweglicher Kessel

kommen noch die folgenden Vorschristen in Anwendung:
Wer einen beweglichen Kessel in Betrieb zu nehmen beabsichtigt — gleichviel ob

er Besitzer oder nur Benühzer delselben ist —, hat mindestens 36 Stunden beziehungs-
weise, wenn er im Bezirk des Amtsgerichts Burgk den Kessel in Betrieb setzen will, 72
Stunden vorher der zuständigen Polizeibehörde (bezüglich der Stadtgemeindebezirke dem
betreffenden Gemeindevorstande, rücksichtlich des übrigen Landes dem Fürstlichen Landraths-
amte) hiervon schriftliche oder mündliche Anzeige zu machen und zwar unter gleichgeitiger
Angabe darüber, zu welchem Zwecke, an welchem Aufstellung platze, von welchem Zeit-
punkte ab und für welche voraussichtliche Zeitdauer der Kessel in Gebrauch genommen
werden soll.

Jeder solchen Anzeige, besonders aber in den Fällen, in welchen eine über drei
Monale andauernde Benugung eines beweglichen Kessels an einem und demselben Platze
beabsichtigt wird, ist eine einfache, den Aufstellungsort und die nachbarliche Umgebung
desselben darstellende Situationszeichnung beizusügen. Kollektiv-Anzeigen sind unstatthaft.

Befindet sich der Ausstellungsort auf einem außerhalb geschlossener Orktschaften
gelegenen Grundstücke, so ist auch die Parzellennummer anzugeben, welche dasselbe im be-
kreffenden Flurbuche hat.

Die Polizeibehörde hat von der eingelaufenen Anzeige beziehenklich unter BVei-
sügung der Anlagen derselben unverweilt dem technischen Beamten Kenntniß zu geben,
welcher in dem Falle, wenn es um Ausstellung bis zu acht Tagen sich handelt, und ihm
keinerlei Bedenken aufstoben, die Anzeige mit Bescheinigung der genommenen Kenntniß
zurücksendet. Ist die Aufstellung und Benuhung des beweglichen Kessels an einem be-
stimmten Platze auf länger als acht Tage beabsichtigt, dann liegt ihm ob, in jedem Falle,
wo besondere Vorkehrungen im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich erscheinen
(wie z. V. die Umschließung des Platzes mit einer verschließbaren Einfriedigung und dergl.),
der betreffenden Polizeibehörde raschthunlichst eine gulachtliche Acußerung in diesem Be-
treffe zugehen zu lassen, andernfalls aber zu bemerken, daß besondere Einrichtungen nicht
erforderlich seien,

dann aber, wenn nach der Anzeige die Aufstellung und Benutzung des Kessels
an einem Plahe auf eine längere, als dreimonatliche Zeit beabsichtigt wird, sich darüber,
ob im Einzelfalle eine besondere bauliche Anlage im polizeilichen Interesse erforderlich
resp. rälhlich wird und welcher Art diese jedensalls sein müßte, sich gutachtlich auszusprechen.
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Von der ioebebörd ist sodann, wenn nach dem Gutachten des Technikersdas oben in F.14Abs.2beregte Erkorderniß vorliegt, dem Vorsitzenden des Landes-
ausschusses über aen Fall unverweilt Anzeige zu machen und zugleich der Belitzer oder
Benützer des beweglichen Kessels zur Nachsuchung der erforderlichen Genehmigung unter
Beibringung eines Planes für die erforderlich erachtete Bauführung zu veranlassen.
Sprechen gegen diesen wesentliche Bedenken, so kann dem Besitzer oder Benützer des
Kessels die einstweilige Unterlassung beziehentlich Einstellung des Betriebes derselben auf-
gegeben werden.

Soll ein beweglicher Kessel länger an einem bestimmten Platze benütz werden,
als dies nach Maßgabe der deshalb erstatteten bezüglichen Anzeige zuerst beabsichtigt war,
so hat der Besitzer resp. Benützer des Kessels der örtlich zuständigen Poligeibehörde hier-
von unter Bezeichnung der Zeitdauer, für welche über das Zeitmaß der ersten Anzeige
hinaus der Kessel an dem betreffenden Plae noch benußt werden soll, Nachricht zu geben.
Auf das hiernach von der betreffenden Polizeibebörde zu beobachtende und sonst einzuleitende
Verfahren finden die im Vorstehenden gegebenen Vorschriften sinngemäße Anwendung.

In jedem Falle hat die örtlich zuständige Polizeibehörde durch geeignete Polizei-
organe die Befolgung der in gegenwärtiger Verordnung rücksichtlich der Aufstellung von
beweglichen Kesseln gegebenen Vorschriften überwachen zu lassen und die zu Herbeifüh-
rung ihrer Vefolgung im Einzelfalle nöthig scheinenden Verfügungen unverweilt zu treffen.
Von Fürstlichem gonkrathamse Veschieht dies durch die alsbald nach Eingang der An-
zeige zu bewirkende entsprechende Anweifung der Ortspolizeiverwaltung des betreffenden
Orts oder Bezirks und des Stationsgendarmen.

ie Polizeiverwalter der Landorte, die Gendarmen und in den slädtischen Be-
zirken die Aussichts-Organe der Gemeindepoligei sind auch,wenn sie besondere Anweisungen
der örtlich zuständigen Polizeibehörde nicht erhalten, innerhalb der Bezirke, auf welche
sich ihre polizeilichen Funktionen beziehen, so berechtigt als verpflichtet, sich davon, ob bei
der Benützung von beweglichen Kesseln den Bestimmungen über die Oetriebgerlaubuißund den feuerpolizeilichen Vorschriften dieser Verordnung Genüge geleistet werde, zu
unterrichten und zu diesem Behufe auch die Vorzeigung der Genehmigungsurkunde und
des Revisionsbuches zu verlangen.

Bei wahrgenommenen Zuwiderhandlungen haben dieselben sofort der örtlich zu-
ständigen Polizeibehörde Anzeige zu erstatten.

KS. 33.
Der (echnische Beamte soll durch die Benachrichtigung, welche er von der Polizei-

behörde in Betreff der beabsichtigten Inbetriebnahme eines beweglichen Kessels an einem
beslimmten Platze empfängt, zugleich in den Stand gesetzt werden, von Demjenigen, der
als Besiher oder Benützer des Kessels die Inbetriebnahme bezweckt, die Vorlegung der
Legitimation für die Betriebserlaubni zu verlangen.

Derjenige, der nach der eingegangenen Anzeige den beweglichen Kessel in Betrieb
nimmt, hat daber die Genehmigungsurkunde (F. 29) oder den Nachweis (§. 30) zur
Vorlegung bereit zu halten, in dem Falle aber, wenn der Kessel noch nicht geprüft oder
seit seiner Prüfung ein mehr als zweijähriger Zeitraum verflossen sein oder eine Reparatur
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oder Aenderung des Kessels seit der lehten Prüfung stattgehabt haben sollte, die Inbetrieb-
nahmme desselben solange zu unterlassen, bis die in allen diesen Fällen ersorderliche Prüsung

Lessels durch den technischen Beamten erfolgt und die Genehmigungsurkunde in seineSaet gelangt ist.
Um die Prüfung des Kessels beziehentlich um die Wiederholung dieser Prüfung

und die Ertheilung der Genehmigung hat er in allen gedachten Fällen selbst mündlich
oder schriftlich nachzusuchen.

g. 34.
Bewegliche Kessel, welche zu dauernder Benuhung an einem Bekriebsort aufgestellt

werden, unterliegen den für feststehende Dampfkessel getroffenen Bestimmungen dieser
Verordnung.

KS. 35.
Die Bediugungen, unter denen bewegliche Kessel, welche nebenbei oder ausschließlich

zur Fortbringung von Lasten auf öffentlichen Straßen oder zum Einwalzen vonStraßen-
baumaterial dienen sollen (Chausseedampfwagen, Straßenlokomotiven, Dampfwalzen), in
Gebrauch genommen werden dürfen, bleiben zur Zeit der Anordnung der Landesregierung
für jeden einzelnen Fall vorbehallen.

8. 36.
Für Lokomolivkessel, welche den Bestimmungen im F. 23 der Bekanntmachung

vom 5. August 1890 nicht unterliegen, gelten die für bewegliche Kessel getroffenen Ve-
stimmungen gegenwärkiger Verordnung.

III. Strafbestimmungen

Insoweit nicht reichsgesebliche Strafvorschristen Fesisepung getroffen haben, wird
hiermit Folgendes bestimmt:

8. 37.
Wer einen Dampfkessel den allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890

oder den Vorschriften der gegenwärligen Verordnung zuwider ohne vorher erhaltene Er
laubniß in Betrieb nimmt, ingleichen wer den bei den Revisionen gemachten Ausslellungen

nichtwlimerhalb der bestimmten Frist vollständig abhilst, wird mit Geldstrafe von 30 biszu300M. und im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
Abgesehen von dieser Strafe kann der Dampfkessel bis nach Erfüllung der vor-

geschriebenen oder vorzuschreibenden Bedingungen außer Betrieb gesetzt werden.

8. 38.
Alle brigen Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften unter I und II der gegen-

wärligen Verordnung sowie Zuwiderhandlungen gegen die allgemeinen Bestimmungen
vom 5. August 1890 werden mit Geldstrase bis zu 150 M. oder mit Haft bis zu
4 Wochen geahndet.



IV. Allgemeine Bestimmungen.
g. 89.

Ausnahmen von den allgemeinen Bestimmungen vom 5. August 1890 und den
in den Abschnitten 1 und II der gegevwärtigen Verordnung enthaltenen Bestimmungen
können nur von Fürsllicher Landesregierung gestattet werden.

KS. 4.
Dem technischen Beamten steht die Befugniß zur Beglaubigung von Abschriften,

insoweit eine solche nach Maßgabe der gegenwärtigen Verordnung erforderlich ist, zu.

S. 41.

Die im F. 12 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von
Dampfkesseln vom 5. August 1890 auszuführenden Wasserdruckproben und die im F. 11
Abs. 1 und 3, sowie im F. 12 unter 1 der gegenwärtigen Verordnung vorgeschriebenen
periodischen äußeren wie inneren Revisionen und Wasserdruckproben können von der Fürsl-

lichen Landesregierung an Eiall des siaatlichen Aufsichtsbeamten solchen Vereinen über-lassen werden, welche sicheine regelmäßige sorgfältige Ueberwachung der ihren Mitgliedern
Hepprigen Dampftessel zur Mfabee gestellt haben. Die ertheilte Ermächtigung ist jeder

eit widerruflich.

8. 42.

Die Bebingungen, unter welchen die in §. 41 gedachte Zulassung erfolgt, werden
in jedem einzelnen Falle festgestellt.

Gesuche um Zulassung nach F. 41 siud unter Beifügung der erforderlichen Unter-
lagen an Fürstliche Landesregierung zu richten.

S. 48.

Der Vorsitzende des Landesausschusses und der vom Staate bestellte technische
Veamte bleiben berechtigt, in allen Fällen, wo sie es aus sicherheits= und wohlfahrts-
polizeilichen Rücksichten für geboten erachten, ihrerseits Revisionen von Dampfkesseln,
welche Mitgliedern von Ueberwachungsvereinen gehören, (und Druckproben bei solchen
Dampfkesseln) zu veranlassen beziehentlich vorzunehmen, Außerbetriebsehungen zu versügen
und sonst nach Maßgabe der bestehenden allgemeinen Borschrifen einuschreiten.Sind ihre Wahrnehmungen von der Art, daß die Zurücknahmed . 41
Hachten?Zulassung angczeigt erscheint, so haben sie deshalb an Fürstliche danbeeregiuung

ericht zu erstatten.
13



g. 44.
Die RNegierungs-Verordnung vom 4. Dezember 1871, die polizeiliche Beauf-

sichtiguug der Dampfkessel betreffend, und die Regierungs-Verordnung vom 24. April
1886, gewisse Abänderungen der Regierungs-Verordnung vom 4. Dezember 1871 über
die polizeiliche Beaufsichtigung der Dampfkessel belreffend, werden aufgehoben.

Greiz, den 30. Oktober 1891.

Furstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
D r. Mortasg.

Saupe.
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Aelsage 1.

VDerhaltungsregeln für DampfkesselHeizer.
1. Vor der Anheizung eines Dampfkesselo hal sich der Heizer davon zu über-

zeugen, ob sich die erforderliche Wassermenge im Kessel befindet. Ist dies nicht der Fall,
so muß zft die Einführung des fehlenden Wassers bewirkt werden.

Bei *. Anfeuern des Kessels ist die Hitze nur allmählich zu steigern, aucht der F. hierbei sich davon zu überzeugen, daß die Sicherheitsapparate und Wasser-
beinnee in vorschristsmäßigem Stande und inobesondere die Sicherheitsventile nicht
überlastet sind.

3. Während des Kesselbetriebs müssen die Wasserstandszeiger mit Hülfe der an
denselben befindlichen Hähne und Ventile öfters probirt und vorhandene Schwimmer auf
freies Spielen derselben untersucht werden.

4. Das Manometer ist von Sei- (1½ **WP „ darauf zu prüfen, ob seine Angabe dem
Nwllpue Slibeist wenn es abgesper5. Die Sicherheitsventile sind ate ün Male durch Anheben zu lüften, wobei
dieselben Dampf entweichen lassen müssen. Eine Vermehrung der Belastung der Ventile
ist verboten, und auch dann nicht zulässig, wenn dieselben vor Erreichung des höchsten

zulassigen Dampfdruckes abblasen.
Das Ldüften der Sicherbeitsventile. hat vorsichtig zu erfolgen; auch ist dasOeffnen # am Kessel befindlichen Hähne und Ventile langsam zu bewirken.

7. Die Speisevorrichiungen sind dauernd in vorschriftsmäßigem Stande zu er-
halten und so zu benutzen, daß der Wasserstand im Kessel stets ber der Marke bleibt,
welche den zulässig niedrigsten Stand bezeichnet.

. Kommen die Speisevorrichtungen während des Kesselbetriebs dergestalt in Un-
ordnung, daß die erforderliche Speisung nicht mehr bewirkt werden kann, und sinkt das
Wasser troy aller Bemühungen des Heizers unter den zulässig tiefsten Stand, so ist die
beung. des Kessels zu unterbrechen und das Feuer vom Roste zu entfernen.

. Eine Ueberschreitung des für den Kessel genehmigten höchsten Dampfdruckesisl —ni’ Steigt der Druck in unerwünschtem Maßc, so ist der Kessel zu speisen und

gleichzeitig der Zug zu vermindern. Insofern dies zur Verhinderung ver weiteren Druck-
seigerung nicht genügt, muß die Heizung des Kessels unterbrochen werd Während der Arbeitspausen oder kurz vor denselben, sonie n am Schlusse der

Arbeilezi ist der Kessel unter gleichzeitiger Verminderung des Zuges zu speisen. Mit
dem Schlusse der Arbeitszeit hat der Heizer das Feuer vom Rosle zu entfernen, denselben
von Asche und Schlacken zu reinigen, sowie den Zugschieber nebst Ofen-- und Aschen-

sallhüren u schließen..So lange ein Kessel noch Dampf erzeugt, darf der Heizer seinen Posten nichtverlassen 2 ist es dem Heizer nicht gestattet, sich während der Arbeitspausen von
dem ohne Aussicht befündlichen Kessel zu entfernen, oder seine Obliegenheiten anderen
Arbeilern ohne Genehmigung seines Vorgesetzten zu übertragen.

13*
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12. Die in angemessenen Zwischenräumen auszuführende Reinigung des Kessels
von Schlamm und Kesselstein, sowie der Feuerzüge von Ruß und Flugasche wird unter
Mitwirkung des Heizers vorgenommen. Der letztere hat hierbei, soweit es die Bauart
des Kessels zuläßt, dessen Wandungen innerlich und äußerlich genau zu beslchtigen, nach-
zusehen, ob sich Nisse oder Schestr eingestellt haben, oder Rillen und Gruben im Kessel-blech vorhanden sind, und ob dadurch oder durch Rost merkliche Verminderungen derWanddicke oder bielleicht sobe schon Undichtheiten des Kessels eingetreten sind. Die
hierbei gemachten Wahrnehmungen hat der Heizer seinem Vorgesetzten oder dem Kessel-
besitzer, nach Befinden mit dem Antrage auf sofortige Reparatur, genau mitgutheilen.

1 Ausblasen eines RKessels #oans erst vorgenommen werden, nachdem dasFeuer vom — entfernt wordenistundderKessel sowie das Mauerwerk sich genügend
abgekühlt hat. Auch ist das Einführen kalten Wassers in einen abgeblasenen noch hhten
Kefsel unzulässig.

14. Bei Kesseln, welche in besonderen Kesselhäusern aufgestellt sind, dürfen die
letzteren anderen Arbeitern nicht als Aufenthaltsort oder Durchgang dienen. Auch hat
der Heizer dastr zu sorgen, daß das Kesselhaus frei von Dingen bleibt, welche die Arbeithindern unddie Gefahr einer Explosion oder eines Brandes vermehren könnten.

15. Der Heizer ist für alle Schäden verantwortlich, welche aus seiner Unachtsam-
leit oder Fahrlässigkeit entstehen, und welche durch Beachlung der vorstehenden Ver-
haltungsregeln hätten vermieden werden können. Darüber, daß er die letzteren genau
leune, hat er sich dem revidirenden technischen Beamten gegenüber auszuweisen.
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Teilage 2.

Bekanntmachung,
betreffend allgemeine polizeiliche esienne über die Anlegung von Dampfikesseln.Vom 5. August1890.

Auf Grund der Bestimmung im §F. 24 der Gewerbeordnung hat der Bundes-
rath nachstehende

Allsemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung
von Dampfkesseln

erlassen.

I. Bau der Dampfkessel.
8. 1

Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampfkessel, der Seerköhrrnzun wene elnder Siederöhren dürfen nicht aus Gußeisen hergestellt werden, sofern deren lichteW %
be iriße Gestalt fünfundzwanzig Centimeter, bei Kugelgestalt dreißig emei
übersteigt.

Die Verwendung von Messingblech ist nur für Feuerröhren, deren lichte Weite
zehn Centimeter nicht übersteigk, gestattet.

8. 2.
Die um oder durch einen Dampfkessel gehenden Feuerzüge müssen an ihrer Geuerzoge.

höchsten Stelle in einem Abstand von mindestens zehn Centimeter unter dem festgesetzten

niedrigsten Wasserspiegel des Kessels liegen. Dieser Minimalabstand muß far Kessel aufFluß- und Landseeschiffen bei einem Neigungewinkel der Schiffsbrei te gegen die Horizon-
talebene von vier Grad, für Kessel auf Seeschiffen bei einem Neigungswinkel von acht
Grad noch gewahrt sein.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Danmpfkessel, welche aus Siede-
röhren von weniger als zehn Centimeter Weite bestehen. sowie auf solche Feuerzüge, in
welchen ein Erglühen des mit dem Dampfraum in Verührung stehenden Theiles der
Wandungen nicht zu befürchten ist. Die Gefahr des Erglühens ist in der Regel als
ausgeschlossen zu betrachten, wenn die vom Wasser bespülte Kesselfläche, welche von dem
Feuer vor Erreichung der vom Dampf bespülten Kesselfläche bestrichen wird, bei natür-
lichem Luftzug mindestens zwanzigmal, bei künstlichem Lusizug mindeftens vierzigmal so
groß ist, als die Fläche des Feuerrosteé.



II. Ausrüstung der Dampfkessel.

K. 3.
Spessung. An jedem Dampfkessel muß ein Speiseventil angebracht sein, welches bei Ab-

siellung der Speisevorrichtung durch den Druck des Kesselwassers geschlossen wird.

8. 4.
Jeder Dampfkessel muß mit zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung ver-

sehen sein, welche nicht von derselben Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen
jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung ersorderliche Wafsermenge zu-
zuführen. Mehrere zu einem Vetriebe vereinigte Dampfkessel werden hierbei als ein
Kessel angesehen.

g. 5.
Wassersiands · Jeder Dampfkessel muß mit einem Wasserstandsglase und mit einer zweiten ge-

belger. eigneten Vorrichtung zur Erkennung seines Wasserstandes versehen sein. Jede dieser Vor-
richtungen muß eine gesonderte Verbindung mit dem Innern des Kessels haben, es sei
denn, daß die gemeinschaftliche Verbindung durch ein Rohr von mindeflens sechzig Quadrat-
centimeter lichtem Querschnitt hergestellt ist.

8. 6.
Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht, so ist der unterste derselben in

der Ebene des festgesezten niedrigsten Wasserstandes anzubringen. Alle Probirhähne
müssen so eingerichtet sein, daß man behufs Entfernung von Kesselstein in gerader Rich-
tung hindurchstoßen kann.

&amp; 7.
Woslerslands- Der für den Dampfkessel festgesetzte niedrigste Wasserstand ist an dem Wasser-

narke. standsglase, sowie an der Kesselwandung oder dem Kesselmauerwerk durch eine in die
Augen fallende Marke zu bezeichnen.

An der Außenwand jedes Danpfschiffkessels ist die Lage der höchsten Feuerzüge
nach der Richtung der Schiffsbreite in leicht erkennbarer, dauerhafter Weise kenntlich zu
machen; ferner sind an derselben zwei Wasserstandsgläser in einer zur kängenrichtung

des Schiffes normalen Ebene, in gleicher Höhe, symmetrisch zur Kesselmitte und möglichst
weit von ihr nach rechts und links abstehend anzubringen. Durch das hierdurch bei
Dampsschiffskesseln gesorderte zweite Wasserstandsglas wird die im § 5 angeordnete zweite
Vorrichtung zur Erkennung des Wasserstandes nicht entbehrlich gemacht.

58.

—ixschen * Dampfkessel muß mit wenigstens einem zuverlässigen Sicherheitsventil ver-venlll. ehe

4. mehrere Kessel einen gemeinsamen Dampfsammler haben, von welchemsi
nicht einzeln abgesperrt werden können, so genügen für dieselben zwei Sherpeittlentie-
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Damnpsschiffs-, Lokomobil- und Lokomotivkessel müssen immer mindestens zwei
Sicherheitsventile haben. Bei Danpsschifsskesseln, mit Ausschluß derjenigen auf See-
schiffen, ist dem einen Ventil eine solche Stellung zu geben, ·; die vorgeschriebene Ve-
lastung. von Verdeck aus mit veichtigkeit untersucht werden .IcScchkkthtschllIleWissenjedkkzcttgkluftct werden können. Sie sind höchstens
so zu belasten, daß sie bei Eintritt der für den Kessel festgesebten Dampfspannung den
Dampf entweichen lassen.

809.
An jedem Dampfkessel muß ein zuverlässiges Manometer angebracht sein, an

welchem die festgesetzte höchste Dampsspannung durch eine in die Augen fallende Marke

zu bezeichnen ist.
n Da —W—— müssen zwei dergleichen Manometer augebracht vedenvon bene #ch das eine imGesichtskreise des Kesselwärters, das andere mit Ausnahme

der Seeschiffe auf dem Verdec an einer für die Beobachtung bequemen Stelle befindet.
Sind auf einem Damyfsschiffe mehrere Kessel vorhanden, deren Dampfräume mit einander
in Verbindung stehen, so genügt es, wenn außer den an den einzelnen Kesseln befind-
lichen Manometern auf dem Verdeck ein Manometer angebracht ist.

8 10.

An jedem Dampfkessel muß die festgesetzte böchste Dampfspannung, der Name
des Fabrikanten, die laufende Fabriknummer und das Jahr der Aufertigung, bei Dampf-
schiffskesseln außerdem die Maapziffer des sestgesetzten niedrigsten Wasserstandes auf eine
leicht erkennbare und dauerhafte Weise angegeben sein

Diese Angaben sind auf einem metallenen Schilde (Fabrikschild) anzubringen,
welches mit Kupfernieten so am Kessel befesligt ist, daß ces auch nach der Ummankelung
oder Einmauerung des letteren sichtbar bleibt.

III. Prüfung der Dampflessel.

8 11.
Jeder neu aufzuftellende Dampfkessel muß nach seiner letten Zusammensetzung

vor der Einmauerung oder Ummantelung unter Verschluß sämmtlicher Oeffnungen mit

Wasserdruc heprüft werden.Die Prüfung erfolgt bei Dampfkesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht
mehr als fünf Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem zweifachen Betrage des
beabsichtlgten Ueberdrucks, bei allen übrigen Dampfkesseln mit einem Druck, welcher den

beabsichtigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt. Unter Atmosphärendruck wird
ein Druck von einem Kilogramm auf das Qnadratcentimeter verstanden

Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende
Veränderung ihrer Form zu zeigen und ohne undicht zu werden. Sie sind für undicht

Manometer.

Fabrikschild.

Druckprobe.
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zu erachten, wenn das Wasser bei dem höchsten Druck in anderer Form als der von
Nebel oder feinen Perlen durch die Fugen dringt.

Nachdem die Prüsung mit befriedigendem Erfolge stattgefunden hat, sind von
dem Beamten oder staallich ermächtigten Sachverständigen, welcher dieselbe vorgenommen

let. die Nicte, mit welchen dasFabrikschild am Kessel befestigt ist (§ 10), mit einemel zu versehen. Dieser ist in der über die Prüsung aufzunehmenden VerhandlungGhegchtugerh) zum Abdruck zu bringen.

8 12.
Wenn Dampfkessel eine Ausbesserung in der Kesselfabrik *½ haben, oder

wenn sie behufs der Ausbesserung an der Betriebsstälte ganz blos gelegt worden sind,
so müssen sie in gleicher Weise, wie neu auszustellende Kessel, der Nang mittelst
Wasserdrucks unterworfen werden.

Wenn bei Kesseln mit innerem Feuerrohr ein solches Rohr und bei den nach
Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse bebufs Ausbesserung oder Er-
neuerung herausgenommen, oder wenn bei eylindrischen und Siedekesseln eine oder mehrere
Patten neu eingezogen werden, so ist nach der Ausbesserung oder Erneuerung ebenfallsdie Prüfung mittelst Wasserdrucke W Der völligen Bloslegung des Kessels
bedarf es hier nicht.

8 13.
bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur durch ein genügend hohes

offenes Quecksilbermanometer oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt-
liche Manometer festgestellt werden.

An jedem Dampfkessel muß sich eine Einrichtung befinden, welche dem prüfenden
Beamten die Anbringung des amtlichen Manomelers gestattet.

IV. Ausstellung der Dampfkessel.

F 14.
Dampfkessel, welche für mehr alo sechs Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind,

und solche, bei welchen das Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern
und der Dampsspannung in Atmosphären Ueberdruck mehr als dreißig beträgt, dürfen
unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, nicht aufgestellt werden.
Innerhalb solcher Räume ist ihre Aufflellung unzulässig, wenn dieselben überwölbt oder
mit fester Valkendecke versehen sind.

An jedem Dampfkessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzu-
halten pflegen, aufgeslellt wird, muß die Feuerung so eingerichtet sein, daß die Einwir-
kung des Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden kann.

Dampfkessel, welche aus Siederöhren von weniger als zehn Centimeter Weile
bestehen, und solche,welchein Bergwerken unterirdisch oder in Schiffen aufgestellt werden,unterliegen diesen Vestamumngen nicht.
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15.

Zwischen dem Mauerwerk, welches den Veuerraum und die Feuerzüge feststehender
Dampfkessel einschließt und den dasselbe umgebenden Wänden muß ein Zwischenraum
von mindestens acht Centimeter verbleiben, welcher oben abgedeckt und an den Enden
verschlossen werden darf.

V. Bewegliche Dampfkessel (Lokomobilen).

8 16.

Bei jedem Dampfentwickler, welcher als beweglicher Dampfkessel (Cosomobil zumBetriebe an wechseluden Betriebsstätten benuct werden soll, müssen sich befinde
 Eine Ausfertigung der Urkunde über seine Genehmigung, warsce die An.

haben des Fabrikschildes (§ 10) enthält und mit einer Beschreibung
und maaßstäblichen Zeichuung, dem Prüfungszeugniß (§ 11 Absatz 4),
der im § 24 Absatz 3 der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Bescheinigung
und einem Vermerk über die zulässige Belastung der Sicherheitsventile
verbunden ist.
 Ein Revisionsbuch, welches die Angaben des Sabrikschildee (5 10) ent-

hält. Die Bescheinigungen über die Vornahme der im &amp; 12 vorge-

schriebenen Prüfungen und der periodischen Untersuchungen müssen in dasRevisionsbuch eingetragen oder demselben beigefügt sein.Die Genehmigungsurkunde und das Revisionsbuch sind anver Belriebosiãtle L
Aessels aufzubewahren und jedem zur Aussicht zuständigen Beamien oder Sachversländigen
auf Verlangen vorzulegen.

10

&amp; 17.
Als bewegliche Dampfkessel dürfen uur solche Dampfentwickler betrieben werden,

zu deren Ausstellung und Inbetriebnahme die Herstellung von Mauerwerk, welches den
Kessel umgiebt, nichl erforderlich ist.

* 18.
Die Bestimmungen der §§ 16 end. 17 treten außer Anwendung, wenn ein be-

weglicher Dampfkessel an einem Betriebsorte zu dauernder Benuhung aufgestellt wird.

VI. Dampfschiffskessel.

§5 19.
Die Bestimmungen des § 16 finden auf jeden mit einem Schiffe dauernd ver-

bundenen Dampfkessel (Dampsschiffskessel) mit der Maßgabe Anwendung, daß die vorge-
schriebene maaßsläbliche Zeichnung sich auch auf den Schiffstheil, an welchem der Kessel
eingebaut oder ausgeslellt ist, zu erstrecken hat.

14

Kessel—
mauerung



VII. Allgemeine Beslimmungen.
5 20.

Wenn Dampfkesselaulagen, die sich zur Zeit bereits im Vetriebe befinden, den
vorstehenden Bestimmungen aber nicht entsprechen, eine Veränderung der Betriebsstätte
erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abänderung in dem Bau der Kessel
nach Maßgabe der 55 1 und2 nicht gefordert werden. Im Uebrigen finden die vor-
stehenden Vestimmungen auch für solche Fälle Anwendung, jedoch mit der Mahgabe, daß
für Lokomobilen und Daupfsschiffskessel den Vorschriften in den §§ 10, 11, 16 bis zum
1. Jannar 1892 zu entsprechen ist.

21.

Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesstaaten sind befugt, in einzelnen Fällen
von der Beachtung der vorstehenden Beslimmungen zu entbinden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
1. auf Kochgesäße, in welchen mittelst Dampfes, der einem anderweitigen

Dampfentwickler entnommen ist, gekocht wird;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter, in welchen Dampf, der einem ander-

weitigen Dampfentwickler entnommen ist, durch Einwirkung von Feuer
besonders erhitzt wird;

4.#auf Kochkessel, in welchen Dampf aus Wasser durch Einwirkung von
Feuer erzeugt wird, wofern dieselben mit der Akmosphäre durch ein un-
verschliehbares, in den Wasserraum hinabreichendes Standrohr von nicht
über fünf Meter Höhe und mindestens acht Cenltimeter Weite oder durch
eine andere von der Zentralbehörde des Bundesstaales genehmigte Sicher-
heitsvorrichtung verbunden sind.

8 28.
In Bezug auf die Kessel in Eisenbahnlokomotiven bleiben die Bestimmungen des

Vahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands in der Fassung vom 30. No-
vember 18685 und der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeulung
vom 12. Juni 1878 in Geltung.

8 24.
Die Bekanntmachung, betreffend allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die

Anlegung von Dampfkesseln, vom 29. Mai 1871 (Reichs-Gesebbl. S. 122) und die
diese Bekanntmachung abändernden Bekanntmachungen vom 18. Juli 1883 (Reichs-
Gesegbl. S. 245) und vom 27. Juli 1889 (Reichs-Gesehbl. S. 173) werden aufgehoben.

Verlin, den 5. August 1890.

Der Reichskanzler.
In Vertreiung:

von Boetticher.



Neilage 3.

Urkunde über die Genelmigung
zur

Anlegung Dampfkessel

Au Grund des K. 24 der Gewerbe-Ordnung und der allgemelnen poligeilichen Bestimmungen

über die Anlegung von Danpfkesseln vom 5. August 1890 wird de

die Genehm##gung zur Anlegung Dampfkessel

nach Maßgabe der mit dieser Urkunde verbundenen Zeichnung und Beschreibung unter den untenstehenden
besonderrn Bedingungen ertheilt.

D Kiessel mit- einem Fabrikschild versehen, welches folgende Angaben enthält:

kestgesetzte höchste Dampsspannung:

Name des Fabrlkanten:

laufende Fabrikuummer:

Jahr der Anserugung: 1à1

Besondere Bedingungen.
1. Die Inbelriebnahme de Kessel darf erst nach Verbindung der über die Abnahme ausgesielllen

Bescheinigung (s. 24 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung) mit dieser Urkunde ersolgen.
14°
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(Uslerschrift..



Eellage·.
Prüfungs-Zeugniß

ber die

Wasserpruck-Probe eines Dampfkessels.

Der sür eine höchste Dampfspannung von . Aimosphären Ueberdruck kestimmie, von

zu im Jahre I

angefertigle und mit der laufenden Fabriknummer F —— bezeichnele

Dampflessel ist nach 68. der allgemeinen polizellichen Bestimmungen über die Anlegung

von Danpstesseln vom 5. August 1800 mit einem Wasserdruck von —..— Aimosphären Ueberdruck von

dem Unterzelchneten heute geprüfst worden. Dabel hal der Kessel dem Probediuck mit befriedigendem
Ersolge G. 11 Abs. 3 a. a. O.) widerslanden.

Die Niete, mit denen das Fobrikschild am Kessel besesligt ist (z. 10 a. a. O.), sind mit dem

Stempel versehen worden.

(Unterschrist.)
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Beilage 5.

Bescheinigung
über

die Abnahme-Untersuchung eines Dampfkesfels.

D. für eine höchste Dampsspannung vu Almosphären Ueberdruck besimmte, von

der Firma

zu

im Jahre 168####“ angelertigte, mit der laufenden Fabritnummer.bezeichnete
Dampikessel ist einschließlich seiner #usrüstungestüe heute der Abnahme-Prüfung

gemäs 5. 24 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung unterzogen worden.
Der Kessel ist nach dem vorgelctzten Prslkungs-Zeugniß am

zu für (. 6 Aimosphären Ueberdruck geprüst und seiue Anlegung durch
Urkunde des zu genehmigt
worden.

Bel der Abnahme ist Folgendes festgestelll worden:

1. Die Feuerzüge lieyen an ihrer höchsten Stielle em unter dem sestgesetzten

nledrigsten Wasserstand, der am Kessel durch eine Marke erkennbar gemacht ist und

dich #-. em unter befindel.

2. Der Kessel besint peiseventil , welche durch den Druck des Kesselwassers

geschlossen w
3. Die Speise-Vomichtungen bestehen in
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 Außer elnem Wasserstandsglase, welches eine Marke für den fesügesetzten nledrigsten
Wasserstand besitzt, befindet sich am Kessel

zur Erkennung des Wasserstandes im Kessel.

. Der Kessel hal ! .Sicherheils-Ventil , de en Belaftung einer Dampsspannung

Die Bauart, Abmessung und Belaslung de Sicherheils= Venlil sind aus
Nachstehendem ersüchllich.

. Der Kessel isl mit Manomeler versehen, an welche die sesl-

gesehle hochsie Dampfipannung durch eine Marle bezeichnel ist.
Eine Elnrichlung zur Anbringung des Kontel-Manometers ist vorhanden.

Die Anlage entspricht den allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vem 5. August
1390 und der Genehmigungs Urkunde mit Zubehör.

Ihrer Jubetriebsetzung slehl ein Vrdenken nicht enl#gegen.



Beilage 6.

Revisionsbuck#
für

einen Dampfleffel.

D. Dampfkessel, zu welchem dieses Revisionsbuch gehört, ist mit dem vorgeschriebenen Fabrik=

schild rensehen, welches solgende Augalen enthält:

I. estgesete höchste Dampfspammung: Atmosphãren Ueberdruck.

2. Name de Fabrlkanten:

. laufende Fabrikuummer: —

“4. Jahr der Anfertigune

Die Niele, mit denen daus Fabrikschild besestigt ist, tragen den Slempel de

(Unterschrift.)



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß AeltererLinie.

 10.
(Ausgegeben am 12. Dezember 1891.)

28. Regierungs-Verordnung vom 3. November 1891
zur Ergänzung der Regierungsverordnung vom 12. Juli 1878, den Schutz

der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiterbetreffend.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird hiermit das Folgende verordnet:

1.

Bei gewerblichen Anlagen muß die Temperatur in den Räumen, in welchen nichl
nur vorübergehend Menschen beschäftigt werden, soweit nicht die Art der Beschäftigung
ein anderes erheischl, bei Beginn der Arbeitszeit mindestens 10 Grad Réaumur bekragen.

2.

Wegen der Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift finden die Strafbestimm=
ungen in F. 24 der angezogenen Regierungsverordnung vom 12. Juli 1878 ent.
sprechende Anwendung.

Greiz, den 3. November 1891.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr.

Saupe.

26. Regierungs-Verordnung vom 19. November 1891,
betreffend die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, sowie die Veschaffenheit

und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäße in den Apotheken.

Mit Höchster Ermächtigung Serenissimi wird über die Abgabe stark wirkender
Arzneimittel, sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäse

15
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in den Apotheken auf Grund des Beschlusses des Bundesraths vom 2. Juli 1891hiermit Folgendes bestimmt

5. 1.
Die in dem beiliegenden Verzeichniß aufgeführten Droguen und Präparate, sowie

die solche Droguen oder Präparate enthaltenden Zubrreitungen dürfen nur auf schriftliche,
mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Recept) eines Arztes, Zahnarztes oder
Thierarztes — in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der Thierheilkunde — als
Heilmittel an das Publikum abgegeben werden.

g. 2.

Die Bestimmungen in 8. 1 5m nicht Anwendung auf solche Zubereitungen,
welche nach den, auf Grund des F. 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung (Reichs-Gesebbl.

1883 S. 177) erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außerhalb der Apotheken als
Heilmittel seilgehalten und verkauft werden dürfen (vergl. §. 1 der Kaiserlichen Verord-
mung, (betersson den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890 — Reichs-

Gesebbl. .

§3
Eine wiederholte Abgabe von Arzneien, welche Chloralhydrat enthalten,

von solchen, zu Einspritzungen unter die Haut beftimmten Arzneien, welche Mor
Cocan oder deren Salze enthalten, darf nur auf jedesmal erneute, schriftliche mit D#m-
und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen.

F. 4.
Im Uebrigen ist die wiederholte Abgabe von Arzneien, welche Droguen oder

Präparate der im F. 1 bezeichneten Art enthalten, ohne jedesmal erneutes ärztliches oder
zahnärztliches Recept (F. 1) nicht gestattet, wenn

1. die Arzneien zum Aaersichen Gebrauch, zu Augenwässern, Einathmungen,
Einspriungen unter die Haut, Klystieren oder Suppositorien dienen sollen
und zugleich

2. der Gesammtgehalt der Arznei an einer im anliegenden Verzelchniß
(8. 1) ausgeführten Drogue oder einem dort genannten Präparate die
bei dem betreffenden Mittel vermerkte Gewichtsmenge übersteigt.

KS. 5.
Ist in den Fällen des F. 4 aus dem Rercepte die bestimmungsmäßige Einzelgabe

ersichtlich, so ist die wiederholte Abgabe ohne erneutes Recept auch dann zulässig, wenn
er Gehalt an den bezeichneten Droguen oder Präparaten für die Einzelgabe nicht

mehr als die Hälfte der in der Anlage (F. 1) vermerkten Gewichtsmengen beträgt.
Die Vorschrift im Absatz 1 findet nicht Anwendung auf Arzneien, welche Morphin,dessen Salze oder andere Alkaloide des Opiums oder i solcher Alkaloide, Cocafn
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oder dessen Salze, Aekbylenpräparale, Amylenhydral, Paraldehyd, Sulsonal oder Urethan
enthalten.

g. 6.
Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf thierärzlliche Recepie zum Gebrauch

in der Thierheilkunde ist den Beschränkungen der I§.3bis5 nicht unterworfen.

F. 7.
Die Vorschriften über den gewerblichen Verkehr mit Giftwaaren werden durch die

Bestimmungen in den §§. 1 bis bnicht berührt.

KS. 8.
Die von einem Arzte, Zahnarzte oder Mundarzte zum inneren Gebrauch ver-

wendeten flüssigen Arzneien dürsen nur in runden Gläsern mit Zetteln von weiher Grund-
farbe, die zum äußeren Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen
Gläsern, an welchen drei neben einander liegende Flächen glatt und die elbrigen mitLängsrippen versehen sind, mit Zetteln von rother Grundfarbe abgegebenweFlüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert achen, sind
in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben.

5. 9.
Die Stondgefäße sind, sofern sie nicht starl wirkende Mittel enthalten, mit

schwarzer Schrift auf weißem Grunde —, sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle
B des Arzneibuchs für das Deutsche Reich aufgeführt sind, mit weißer Schrift auf
schwargem Grunde —, sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt
sind, mit rother Schrist auf weißem Grunde zu bezeichnen.

g. 10.
Die Bestimmungen in den §F. 1 bis 8 treten mil dem 1. Januar 1892 in

Krast. Die Bestimmungen in F. 9 sind in allen Apotheken des Fürstenthums bis zum
1. Juli 1892 durchzuführen.

Greiz, den 19. November 1891.

Fürsilich Reuß.Plauische Landeeregierung.
2 .Dr. Mortag

Saupe.



Acetanilidum
Acotum Digitalis
Acidum carholicum

„hydrocyauieum ot ejus salin

Verzeichniß.

Antifebrin
FingerhutessigKarbolsäure

ausgenommen zum äußerlichen Ge

„ osmicum ct ojus salia

4emtiaun, Aconitini derivata ct corumiaAcher bromatus
Acthyleni pracparata

Aoihpliienum bichloratumAgaricinnAbmentun jodalum
Amylenum hydratum
Ampylium nitrosum
Antipyrinum
Apomorphinum et ejus salia
Aqun Amygdalarum amararum

Lauro-CTerasi
Argentum nitricum

m-(Blausäure)
« Osmiumsäure und deren Salze

Akonitin, die Abkömmlinge des

Akonitins und deren SalzeAethylbromid
Die Nethylenpräparat= . g

ausgenommeanäußerlichenGebkauchmMIfchancnImtOklodekAiein-
geist, welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile des Aethylenpräparals in
100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;

Zweifachchloräthyliden
icinAgaric

Ammoniumjodid
Amylenhydrat.
Amylnitrit
Antipyrin
Apomorphin und besen sabeBittermandelwasser .

Kirschlorbeerwasser
Silbernitrat

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
Arsenium et Cjus pracparn
Atropinum et cCjus salia
Auro-Natrium chloratum
Brucinum et ejus salia
Butyl-chloralum hydratum
Cannubinonum
Cannabinum tanuicum
Cantharides

Arsen und dessen Präparate
Atropin und dessen Salze

Butylchloralhydrat
Cannabinon .

Gerbsaures Cannabin
Spanische Fliegen

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;

0%% 6
2.0 6
0 1 6

O, ooi 6
0, ooi

O,oon 6
1½
O##

S



Canthuridinum Kantharidin. O09 6
Chloralum formamidlalum 1 Chloralsormamid 40%½ 8

hydratum Chloralhydrat.. ... 3Chloroformium ECbloroformar zum äußerlichen Gebrauch in Mischungen mit Oel 7 ##r
 , welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile Chloroform in 100 Ge-chienheilen Mischung enthalten;

Cocalnum ct djus salia Cocain und dessen Salze O,on 1
Codofnum ct cCjus salin omniadquc alin Kodein und dessen Salze und alle

alenloiden Opii hoe loeo non nominata üÜübrigen nicht besonders auf-
corumquc salian geführten Alkaloide des Opi-

1 auns nebst deren Sie 5½ KCoffelnum et ejusga ein und dessenS —ausgenommen *ketchn, wesche nicht neht als je 0, srcae enthalten:
Colchicinum Kolchiein OponF #

Conünum et ejus salia · Konnn unddejsen Sale . . O.doi 68
Cuprum salicylicum Kupfersalichlat J 0

ausgenommen zum wire Gebrauch;
„ Sulsocurholicum usersusfephenolal 0068ausgenommen zum nn Gebr

Cuprum Sulfuricum Kupfersulfat l% 6
ausgenommen zum dußerlichen Gebrauch:

Cnrare et ejus prncparnta 6 Gurar- * dessen Präparate O0#Daturinum Datu —
Pigitalim, Digitalini derivata ct corum Digitaln, bie Abkömmlinge des
salia T DtgttalnsunddecenSlze0,«,·«g

Bmohnutnotojassclia Emelin und dessen Salle O005 K
Extractum Aconiti Akonitertralt 00002 k

„ Belladonn#c Belladonnacxtraat# DO0005. 6
„ Calabar Seminis Calabarsamenextrat D000275
„ Cannabis Indicao Jnischhaufertralslt. 0# K
„ Colocynthidis Koloquinthenextralkt O% K

5„ „ compositum Zau annengesebted aciosiinthenxtralt . . .0,.g

Conii s Ochtckltngextkakt .·. .0,,g
ausgenommen in Salben

„ Digitulis Fingerhutgrtrant 0 8
ausgenommen in Salben:

* Hydrastis Hodrastisextralt 0 6
„ „ fluidum Hüdraastit-lnidextraft 1% 6
» liyoscyaini tlfknkkantextkakt....0,,»g

ausgenommen in Salben;
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Extractum Ipecacuanhao Brechwurzelextralklt 0° 6
» Lactucac virosuc Gistlattichertrat 031 8
5„ Opü Opiumertraat 0 6

ausgenommen in Salben;
* Pulsatilluo RKüchenschellenertraat. 099 6
„ Sabinae Sadebaumextralt 09 86

ausgenommen in Salben;
5„ Scillae Meerzwiebelextralt 068
5„ Secalis cornuti · 0,,g
» » ,,fluickum Log

» Stramonü 1 Onr 6.chni 0.% 6
½kolin Belladonuse

ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden as
„ Digitalis Fingerhutblälter 0, 6
„ Stramonii Stechapfelblätter 09 6

ausgenommen zum Rauchen und Räuchern;
Fructus Colocyntbidis Koloquinthen 0#½# #

„ praeparati Präparirte Koloquinthen“ 00 6
„ Papaveris immaturi Unreise Mohnkörsse 30 6

Gutti Gummiguit 5½ 6Herba Conii Schierling
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu arweichenden Kräutern
„ Hlyoscyami Bilsenkraut 0½% 6
ausgenommen in Mllastern und Salben und als Zusatz zu erweichenben grãulecn;

Homatropinum et ejus salin Homatropin und dessen Salze. K% 6
Alle Quecksilber-Präparate, welche

bierunter nicht besonders außf.eführt sind
ausgenommen als graue Quecsilbersalbe mit einem Gehalt von niae —E—

als 10 Gewichtstheilen Quecksilber in 100 Gewichtstheilen Salbe, sowie

Hydrargyri pracharata Dosten non no-

HI#uepfiberpftaser
Hydrargyrum bichloratum Quecksllberchlorid DO002 6

„ büodatum „ jodid 0DO008 6
5„ chloratum „ chlorür 108
„ cyauatum » qamd . ..0,»g
» jodatum 9 . 000% 6

„ nitricum (oxydulatum) " * -uitrat . O0%86
„ oxydatum » ..,·,»s

ausgenommen als rothe Quecksilbersalbe mit n 25 vonnnichi mehr als
5 Gewichtstheilen Quecksilberoryd in 100 Gewichtstheilen Salbe;
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Hydrargyrum praoeipitatum album . Weißer Jaursie prächi. 06 6ausgenommen als weiße„Dueigibersate mit einem Gehaltvonnichtmehr als
5 Gewichtstheilen Präcipitat in 100 Thellen Salbe;

Iyoscinum (Duboisinum) ct ejus salia Hyoscin (Duboisin) und dessen
—-:2222

Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus salinn HyoseyaminDuboisin)und dessen
1. ale „v000 E

Jodoformium DJodoform.. 0.956
Jodu Jodl O#os
Kalium dichromicum Kaliumdichromit DO00

„ j Kaliumjodie 308

aausgenommen in Salben;
Kreosotum Kreosot.ausgenommen zum ußerlichenGebrauch in Lösun igen, welche nicht 9 "v%

50 Gewichtstheile Kreosot in 100 Theilen Lösung enthalten;
Lactucarium Giftlaltichsaft 0½% g
Morphinum et ejus salin Morphin und vessen Saie. O0# t
Natrium salicylicum I Natktumlalsey .2,»g
,,j kNat ..3«,g

Nicotinum et ejus salia « Ntkottn dessen Salze . O,ooi g
ausgenommen in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Thieren;

Oleum Angillarm acthorcum Aietherisches Bittermandelaöl 0 #
sofern es nicht von Cyanverbindungen befreit ift;

„ Crotonis Krotons O005 6
„ Sabinne Sadebaumdg 0918

Opium ium . .. 09 6

ausgenommen in Pflastern und Salben;
Paraldohydum Paraldehdhy 6.206
PThenacetinum Phenacetin. .. .. 1,0 K

Phosphorus Phosphor L
— et ejus salin Pösostigmin und bessen Solze —.

Plorotozin Hikrotorin %,0#% K
Pilocarpinum ot ojus salis Bülalerbn und *2 e . 0,0# 0Plumbum accticum 3 aceta 0 1 6

ausgenommen zum Aahnli iraich
jod Jodblei 00Pulvis Ipecacuanhae opiatus Doversches Pulver II%

ir Ipecacuanhao Brechwurze 100 6
Resina Jalapac Jalapenharz. . og

ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Agzeibuchs für das
Deutsche Reich angefertigt sind;
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Resina Scammoniae Skammoniaharz 0436
Rhizoma Veratri Weiße Nieswurzel 0.53 86

ausgenommen zum äußeren Gebrauch für Thiere;
Santoninum Santonin

ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je 0,0#### Sanlonin W
Secalc coruutum Mutterkon:: Il0 8
Semen Colchici Zeitlosensamen.. 00d938

„ Strychni Brechnuß -? 0, 6
Strychminum et djus salia Siepchm, und dejen Sit . 0,%% 6.
Sullonnlum Sulfonal . . 4.0 6
Sulsur jodatum 1 Jodschwefel. 0186
Summitates Sabinac 1 Stebaumnfhigen 1% 8Tartarus stibiutus Brechweinstein 0.2 6
Thallinum et ejus salin Thallin und * Sab 0.5 E
Tinctura Aconili D Akonittinktur . 0,5 6

„ Belludonnnc « Bclladosmatmktuk ....l«,·.(

» cannabislntliuto Tondtschhanilmktak....2,9g
» Cautharidum Spanischfliegenlinktur. 006 6
„ Colchici Zeitlosentinktur 20

Colochnthidis Qolasinthemtinktur I% 6* igitalis Fingerhuttinktu I G
* d uellerca Aetherische Bingerbuttinkun L% 6
„ Celse Gelsemiumtinktyyr H% 6
* t— ne Berechwurzeltinkttr. 10
„ Jalupne resinne Jalapentinkttr 30 8
, Jodi Jodtinktur.. 03

augenommen zum äußerlichen Gebrauch;
„ LLpobeline Lobelientinktur l%
.. Opiicrmsntu Safranhaltige Opiumtinkiur. 4. 1% H

* Simpler Einfache Dbinntinktur I1%* Scillne Meerzwiebeltinktu .2.0 6
kulinn Kalihaltige ereietim . 206» Secalis armt Mutterkorntinktur k4. 1% K

., Stiumonii Stechapfellinkter IL0% 86

 Strophanthi Siropanhohnktur 095 6„ Strychni Vrechnußtinkt I% K
* „ cectherca Aetherische Hrechnüßiinktu 0 g
. Veratri Nieswurzeltinktur 30% 6

Tubern Aconiti Akonitknollen 01 #
Julupnc Jalapenknollen. . Log

ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Atzueibuchs für da
Deutsche Reich angefertigt sind;



Urethanum Urethan 30%% 8
Veratrinum et ejus salia Veratrin und dessen Sei: O00% 6
Vinum Colchici Zeitlosenwein 20 6

„ Ihecacuanhne JFIpecacuanhawin 5.. 6
stibiantum Brechwin 20.0 6

Zincum accticum Zinkacettt 19 6
9 chloratum Zinkchlorid O,os 6
"T lacticum omuiaque Zinci salia Zinklaktat und alle öbrigen hier

hoc loco non nominats, quae nicht besonders aufgeführten, in
sunt in aqun solubilia Wasser Kössichen Zinlsalle . O,os Gsulsocarholicum Zinlsulfophenola . 0.,05 0
sulluricum Zinksulfat .

ausgenommen bei Verwendung der vorgenannten und der übeigen im Wasser
löslichen Zinksalze zum äußerlichen Gebrauch.





Gesetsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 11.
(Ausgegeben am 31. Dezember 1891.)

27. Patent vom 28. Dezember 1891,
die im Jahre 1892 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.

Höchstlandesherrlicher Entschließung zusolge soll mit erklärter 6 ustiamung desLandtages im Jahre 1892 dienach der Verordnung vom 30. Dezember 1870 in Ge-
mäßheit der Gesetze vom . Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende allgemeine
Grundsteuer mit 3 810 Pfennigen Reichswährung von jeder Steuereinheit erhoben werden,
während die Erhebung weiterer 110 Pfennige von der Steuereinheit vorbehalten bleibt.

Vezüglich der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz
etwas geäruen wird, bei den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Indem dieses zur Nachachtung für Steuerpflichtige, Hebestellen und Einnehmer
zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den drei ersten Terminen
mit 1 Pfennig, am vierten mit /15 Pfennig von jeder Steuereinheit zu enkrichtende

Grundstener folgende Termine Eeiehte5. Februar,ver 16. Mai,
der 15. Juli und
der 15. September

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des 4. Grundsleuertermines Beträge
unter ½ Mennig wegfallen, Beträge von und über ½ Pfennig für einen vollen Pfennig
gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Insormathon der Ortssteuereinnehmer wegen
Erhebung des 4. Termines durch das Fürstliche Katasterbüreau erfolgen wird.

Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt zur Zeit noch
vorbehalten.

Greiz, am 28. Dezember 1891.

Fürstlich Rruz-Plaussße Landesregierung.Dr. Mortag.
Saupe.

17
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28. Regierungs-Bekauntmachung vom 29. Dezember 1891,

die Abänderung der Arzneitare betreffend.
Infolge der in den Einkaufepreisen mehrerer Droguen und Chemikalien ein-

geretenen Veränderungen und der hierdurch nothwendig gewordenen Aenderung in den
Taxpreisen der betreffenden Arzneimittel hat eine Prüfung der auch für die hierländischen

Apotheken maßgebenden Königlich Preußischen Arzneitare stattgefunden und es ist hiernach
eine neue Auflage derselben angefertigt worden.

FKür mehrere in neuester Zeit in Gebrauch gekommenc, nicht in das Arzneibuch
ausgenommene Arzneimittel sind Preise festgestellt und im Anhange für einige in dem

Mgneibuche nict dausgefährte gebräuchlichere galenische Mittel Borlchristen hinzugesügt.d für die durch den Beschluß des Bundesrathes vom 2. Juli 1891(Ges.-S. N E zur Verwendung für äußerliche Arzneien vorgeschriebenen sechseckigen
Gläser Preise ausgeworfen, sowie endlich einige Aenderungen im Texte der allgemeinen
Bestimmungen und der Arbeitspreise zur Oeseiligung von irrthümlichen Auffassungen und
Auslegungen der Sotustsrn ersorderlch geworden.Unter Bezugnahme auf F. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 und
die Regierungsverordnung vom 18. Februar 1873, sowie unter Verweisung auf die er-
schienene Königlich Preußische Arzneitaxe wird dies andurch mit dem Tenn zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, dah die letztere mit dem 1. Januar 1892 in Kraft tritt.

Greiz, am 29. Dezember 1891.

Förüilich Reuß.Plauische Landesregierung.
- Sort

Saupe.



Sachregister
ar Gesetsammlung für das Fürstenthun Reuß Aelterer Linie.

Jahrgang 1891.

A.
Ilpenverein, Verleihung der Rechte einer juriftischen

Person l " S#lion Greiz dro Deutschen und Oester-
wwii A., S.1arlun. beir. e Verfahren bei der Ausftellung
und #n Umtausch, sowie bei derErnevenng vo
Quillungskarlen, Zufatz zu derl.,Atbeiter, Ergänzung der Reg. anns vom
12. Juli 1378, den Schutz der 54n mme An-lugen brschäftiglen A. betr.,

Arlneimiliel, Reg.Fm e AbgabeE und
jeichnung der Nehtte un Standgesäße in
Apotheken, S. 75.

Azreikerc, Abänderungen derfelben,S.3, 36.
Auslihrung desNeichsell. * 29. Zun 1390,

beir. die—'wgerichte.desInvaliditäts= * Anienehcrnek
i betr. Entwerthung der “—des §. 2 des Gesetzesve Srt
* die Besoldung bon YenigMaenie pfplalten Lande, Gon E— S.

B.

uabesahnr: der6.Volleschuleehrrr aufS. 9: Ganhstorlal. Sth# zur uh e von S. 2
Preues, s. Viehsendungen.

1391,
dem

C.

Dampfbesnel, Rc. Verordn#ng. 7die voltzeiih- Be-aussichtigung der Dampfkesselbeir.,S.4
E.

ki inngte Palent ber Entrichtung derselbenfür 1

Ealwerh—3MarkenhaufGrunddoInva·liditäls= und eues, S. 8

*8 1 Foae beir. übhaaltung be-
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